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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 
 
In ihrer Sitzung am 14.12.2006 hat die Stadtvertretung Eggesin den Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 9/2006 „Künstlerwerkstatt mit Galerie“ gefasst. Die Aufstellung 
des Bebauungsplans erfolgt nach § 2 Abs. 1 BauGB und die Durchführung der Bebauungs-
planung gemäß § 8 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014. Die Bebauungspla-
nung ist erforderlich, um Bauplanungsrecht für eine Künstlerwerkstatt mit Galerie auf einer 
Gewerbebrache zu schaffen, die damit einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. 
Die Änderung der Grenze des Geltungsbereichs auf der östlichen Seite des Bebauungsplan-
gebietes ist der Grund für die Erarbeitung und Vorlage des 2. Entwurfs. Der Geltungsbereich 
musste aufgrund der notwendigen Waldumwandlung erweitert werden. 
 
 

2. Grundlagen der Planung 
2.1  Rechtsgrundlagen 
 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748) geändert worden ist,  

 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden 
ist, 

 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert wor-
den ist, 
 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (Landesplanungsgesetz - LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Mai 
1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 503) mehrfach geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323, 324), 

 

 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V)   vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 
2010 (GVOBl. M-V S. 383, 395), 

 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist, 
 

 Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 870). 

 
 

2.2 Planungsgrundlagen 
 

 Lage- und Höhenplan mit digitalisierten Flurstücksgrenzen des Vermessungsbüros Bock 
vom September 2006 
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 Topographische Karte 1:100.000 

 Flurkartenauszug 
 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der Planzeichnung im Maßstab 
1:500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 1,83 ha. 
Das Plangebiet erstreckt sich auf die Flurstücke 172/3 (teilweise), 173 und 174 Flur 1 Ge-
markung Hoppenwalde und wird an der westlichen, nördlichen und östlichen Grenze von 
Wald begrenzt. 
 
 

4. Beschaffenheit des Plangebietes 
 
Das Bebauungsplangebiet ist dem Ortsteil Hoppenwalde der Stadt Eggesin zugeordnet. 
Im Bearbeitungsgebiet ist noch die Bebauung der bisherigen Gewerbebrache der Außenstel-
le der ehemaligen TUSEK GmbH vorhanden, welche den nördlichen Bereich dieses Gebie-
tes bestimmen. Dieser Bebauungsplan führt die Brache einer neuen Nutzung als Sonderge-
biet „Künstlerwerkstatt mit Galerie“ zu. 
Daneben sind innerhalb des Bebauungsplangebiets auf den Grünflächen vereinzelt Bäume 
und Heister zu finden, die auf den Böschungen Baumgruppen bilden. Außerdem liegt im Be-
reich der westlichen und östlichen Grenze ein Bestand von Totholzhecken vor.  
Die Betonflächen, südlich der Bebauung, aus der Nutzung als Außenstelle der ehemaligen 
TUSEK Bau GmbH wurden durch den Eigentümer bereits entsiegelt und zu Grünflächen 
entwickelt, welche den südlichen Bereich des Bebauungsplangebiets bestimmen. Lediglich 
ein Teil der Betonfläche südlich blieb als Fahrweg bestehen. 
 
Schutzgebietskulisse (siehe Anlage 1)  
 
Im Westen und Nordosten des Plangebietes schließt sich das nationale Schutzgebiet L 34 
„Haffküste“ sowie internationale Schutzgebiete an. Hierbei handelt es sich um das FFH-
Gebiet DE 2350-303 „Uecker von Torgelow bis zur Mündung“ und das europäische Vogel-
schutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“. 
Als Ergebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag für das Bebauungsplangebiet erstellt. Die Ergebnisse sind in die Planinhalte eingeflos-
sen. 
 
 

5. Inhalte des Bebauungsplans 
5.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
 
Derzeit existiert kein wirksamer Flächennutzungsplan. Im Rahmen des Planverfahrens des 
Bebauungsplans wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren entsprechend angegli-
chen und bis zur Rechtkraft entwickelt. 
 
 

5.2 Städtebauliches Konzept  
 
Die ausgewiesenen Bauflächen werden als SO K – Sonstiges Sondergebiet „Künstlerwerk-
statt mit Galerie“ gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Der Bebauungsplan führt die Gewerbe-
brache der Außenstelle der ehemaligen TUSEK Bau GmbH einer sinnvollen Nutzung als 
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Künstlerwerkstatt mit Galerie zu. Die Erschießung erfolgt über die L 28 und ein öffentliches 
Wegeflurstück. 
 
 

5.3 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Für die verfügbaren  Bauflächen werden nach der Art der geplanten baulichen Nutzung Son-
dergebiete „Künstlerwerkstatt mit Galerie“ – SO K festgesetzt. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die in der BauNVO festgelegten Höchstgrenzen 
bestimmt. Die Festsetzung der Grundflächenzahl mit 0,4 führt zu einer dem Standort ange-
messenen Bebauungsdichte. Die Versiegelung von Flächen ist somit auch auf das zulässige 
möglich Höchstmaß zu beschränken. Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird 
verzichtet, da eine Grundflächenzahl und eine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt wurden. 
Zusätzliche Gebäudeteile, Nebenanlagen sowie Flächenbefestigungen außerhalb  der über-
baubaren Grundstücksfläche sind nicht vorgesehen. Das Aufstellen eines Carports für 1-2 
PKW ist möglich.  
Die Betreiberwohnung dient der Aufsicht der in der Galerie und auf den dazugehörigen Frei-
flächen gezeigten Kunstobjekte. 
Sonstige Anlagen wie für kirchliche, soziale, kulturelle und gesundheitliche Zwecke sind nicht 
vorgesehen. 
 
 

5.4 Bauweise 
 
Für das Bebauungsplangebiet wird eine offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO fest-
gesetzt. Die überbaubare Fläche wurde durch Baulinie und Baugrenzen so definiert, dass 
ausreichende Freiräume erhalten bleiben. 
 
 

5.5 Naturschutz und Landschaftspflege nach § 1a BauGB - Ein-
griffsregelung 

 
Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den 
Grundsätzen der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Es ist zu prüfen, ob die 
Maßnahmen erforderlich, vertretbar und ohne sachgerechte Alternative im Rahmen der 
kommunalen Planungsziele ist. Entsprechend § 14 Abs. 1 BNatSchG ist, wenn auf Grund 
der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
Grund und Boden sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Eine 
Überbauung bedeutet dementsprechend eine Beeinträchtigung dieser Leistungsfähigkeit. Es 
ist daher notwendig, wie o. g. entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung im Einzelfall nach § 2 Abs. 
1 Satz 1 und 3 wird im Rahmen des Umweltberichts bearbeitet. 
 
Erdbauliche Maßnahmen 
Gemäß § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-
den. Notwendige Bodenversiegelungen sind auf ein Minimum zu begrenzen. Vor Durchfüh-
rung der Baumaßnahmen ist der Oberboden entsprechend DIN 18915 Bl. 2 abzuschieben, 
seitlich zu lagern und beim Anlegen der Pflanzflächen einzubauen. Es darf kein Bodenaus-
hub zu Abfall werden. 
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Grünfestsetzungen 
Die Grünflächen auf den bereits entsiegelten Betonflächen, südlich der Künstlerwerkstatt mit 
Galerie sind zu Extensivrasen zu entwickeln. 
Auf den Böschungen südlich des Sondergebietes und den bereits entsiegelten Betonflächen 
sind entsprechend dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag Lesestein- und Totholzhaufen 
als Sonnenplatz bzw. Versteckmöglichkeit für Reptilien herzustellen. 
 
Wald 
Das Plangebiet wird entlang der nördlichen Bearbeitungsgrenze von Wald begrenzt. Dieser 
erstreckt sich mit einer Fläche von ca. 500 m² bis in den nordöstlichen Bereich des Plange-
bietes. Zur Gewährleistung des notwendigen Waldabstandes von 30 m zur Bebauung ist auf 
dieser Fläche eine Waldumwandlung entsprechend § 15 LWaldG M-V nach Antragstellung 
und Genehmigung durchzuführen. Die Grenze des Geltungsbereichs wurde zum Erreichen 
des erforderlichen Waldabstandes zum Teil auf das Flurstück 172/3 erweitert. Damit ergibt 
sich eine Fläche für die Waldumwandlung von 1.000 m². Die Umwandlung der Waldflächen 
ist im Verhältnis von 1:1,43 zu leisten. In Absprache mit dem zuständigen Forstamt Torgelow 
ist der Ersatz in Form einer Waldneubildung durch Suksession auf den nahegelegenen Flur-
stücken 175/2 und 176/2 in der Flur 1 der Gemarkung Hoppenwalde im Umfang von 1.430 
m² vorgesehen. Die Fläche ist dinglich zu sichern. Zur Sicherung und Durchführung der ex-
ternen Kompensationsleistung wurde am 14.05.2014 ein entsprechender städtebaulicher 
Vertrag geschlossen. 
 
Abbildung 1: Fläche für die Waldneubildung 

 
 
Aufgrund der sich ergebenden Änderung der Grenze des Geltungsbereichs war die Erarbei-
tung und Vorlage eines 2. Entwurfes erforderlich. 
 
Als weitere Ausgleichsmaßnahme ist eine Fläche von ca. 1.330 m² innerhalb des Geltungs-
bereichs zur Entwicklung einer Streuobstwiese als Kompensation für ein anderes Verfahren 
zur Verfügung zu stellen. 
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Zur Kompensation des geplanten Eingriffs sind Teile der Flurstücke 173 und 174 der Flur 1 
Gemarkung Hoppenwalde der Entwicklung einer Streuobstwiese zur Verfügung zu stellen 
und die Pflege der Streuobstwiese durchzuführen. 
Die Bepflanzung der Flächen erfolgt im Rahmen von Kompensationsleistungen eines ande-
ren Verursachers eines Eingriffes zum Bau von Photovoltaikanlagen. 
 
 

5.6 Immissionsschutz 
 
Neben vielen anderen Belangen spielt die Lärmimmission in der Bauleitplanung eine wichti-
ge Rolle. 
Für den Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Künstlerwerkstatt mit Galerie“ trifft dies aufgrund der in 
unmittelbarer Nachbarschaft von der Firma Ueckermünder Tief- und Straßenbau GmbH ge-
nutzten Fläche zu. Diese Fläche wird dauerhaft als Gewerbefläche genutzt. Durch die dort 
betriebene Brecheranlage für Gesteine kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm und 
Staub kommen. Für die Existenz des Gewerbebetriebes ist die Betreibung der bestehenden 
Produktionsfläche unabdingbar. Da sich diese Anlage jedoch in einem Abstand von 300 m 
zum Bebauungsplangebiet befindet, bestehen keine Gefährdungen / Beeinträchtigungen 
aufgrund von Immissionen der Brecheranlage (gemäß Abstandserlass „Immissionsschutz in 
der Bauleitplanung – NRW). 
Durch übende Truppenverbände auf den im Umkreis befindlichen Truppenübungsplatz „Jä-
gerbrück“ können tieffrequente und impulsartige Schallimmissionen verursacht werden. 
 
 

6. Erschließung 
6.1 Verkehrskonzept 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung des Plangebietes erfolgt über einen unbefestigten Weg, 
der an der freien Strecke der Landesstraße L 28 im Abschnitt 235 ca. am Kilometer 1.070 an 
die L 28 anschließt. Der Weg ist als sonstige öffentliche Straße klassifiziert und befindet sich 
somit in der Baulast der Stadt Eggesin. 
Der Anbindebereich des Weges an die Landesstraße ist ab dem straßenbegleitenden Rad-
weg asphaltiert. 
Der Bauherr hat bereits schriftlich auf Forderungen hinsichtlich eines Straßenausbaus ver-
zichtet. 
Unabhängig vom Verzicht des Bauherrn auf den Ausbau der Straße ist die Erschließung 
Aufgabe der Gemeinde. 
Innerhalb des Plangebiets wird die Erschließung der Bauflächen über einen vorhandenen 
Betonweg (Wohnweg) gewährleistet. Angrenzend an den Wohnweg ist eine unbefestigte 
Stellplatzfläche für 6 PKWs (Aufstellung senkrecht zum Wohnweg) vorgesehen. Im An-
schlussbereich des Wohnweges an die öffentliche Straße auf dem Flurstück 169/1 stellt die 
Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B zugleich die Straßenbegrenzungsli-
nie dar. Die öffentliche Straße auf dem Flurstück 169/1 befindet sich im Eigentum der Stadt 
Eggesin. 
 
 

6.2 Brandschutz 
 
Für den Einsatz der Feuerwehr sind Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge entspre-
chend der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken – Fassung August 
2006“ – in unmittelbarer Nähe der Löschwasserentnahmestelle anzuordnen. 
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6.3 Wasserver- und -entsorgung 
 
Die Versorgung des Plangebiets mit Trinkwasser erfolgt weiterhin über die gegenwärtig vor-
handene eigene Trinkwassergewinnungsanlage. 
Die Beseitigung der anfallenden Abwässer erfolgt weiterhin durch die gegenwärtig genutzte 
abflusslose Sammelgrube. Diese ist in regelmäßigen Abständen (mind. 1 x jährlich) zu lee-
ren, um eine Gefährdung der Gewässer zu vermeiden. 
Vor Nutzungsbeginn der vorhandenen abflusslosen Sammelgrube ist der Nachweis der Dich-
tigkeit der Abwasseranlage durch einen Fachkundigen dem SG Wasserwirtschaft im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald vorzulegen. 
Niederschlagswasser ist ortsnah zu versickern. Die Versickerungsanlagen sind so herzurich-
ten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 
 
Sollten bei Erdarbeiten Dränungen oder nicht erwähnte Entwässerungsleitungen angetroffen 
werden, so sind diese in jedem Fall wieder funktionstüchtig herzustellen, auch wenn sie der-
zeit trockengefallen sind. 
 
Bohrungen für Erdwärmesonden sind der unteren Wasserbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 
Das Betreiben einer Erdwärmeanlage bedarf gemäß §§ 8 und 9 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde. 
 
 

6.4 Elektroversorgung 
 
Im Bereich des Vorhabens befindet sich eine 1-kV-Kabelanalge der E.ON edis AG. Die 
Stromversorgung wird durch Anschluss an das bestehende Versorgungssystem sicherge-
stellt. 
Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, sind Anträge rechtzeitig beim 
Umweltamt Vorpommern-Greifswald und bei der E.ON edis AG einzureichen. 
 
 

6.5 Fernmeldeversorgung 
 
Im betroffenen Plangebiet sind Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom AG 
vorhanden. Die Fernmeldeversorgung wird durch Anschluss an das bestehende Versor-
gungssystem sichergestellt. 
 
 

7.  Hinweise 
7.1 Grenznaher Raum 
 
Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, Anlage 1 
C der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der Grenzaufsicht 
unterworfenen Gebiete – GrenzAV -. Insoweit weist das Zollamt Stralsund vorsorglich auf 
das Betretungsrecht im grenznahem Raum gem. § 14 Abs. 2 ZollVG, welches auch während 
etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss, hin. 
Darüber hinaus kann das Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und –besit-
zer einen Grenzpfad freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten, 
das Hauptzollamt kann solche Einrichtungen auch selbst errichten (Sätze 2 und 3 ebendort). 
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7.2 Abfallentsorgung 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von den Bau-
stellen als auch vom fertigen Objekt eine vollständige geordnete Abfallentsorgung erfolgen 
kann. Bei der Baudurchführung ist möglichst der im Rahmen des Baugeschehens anfallende 
Bodenaushub einer Wiederverwendung zuzuführen. 
 
Vorhandene Fundamente, die nicht mehr genutzten Gebäude bzw. Gebäudeteile innerhalb 
des Plangebietes, sind abzureißen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
Private Müllcontainer sind auf dem eigenen Grundstück aufzustellen. Aufgrund der geringen 
Mengen an anfallendem Glas und Papier sind diesbezüglich keine neuen Kapazitäten not-
wendig. 
Die Entsorgung der Abfälle innerhalb des Bebauungsplangebiets erfolgte bisher durch die 
Bereitstellung der Abfälle außerhalb des Plangebietes ohne Gebührenerlass. 
Sollten neue Straße gebaut werden, so sind die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Straßen und Fahrzeuge für die Sammlung von Abfällen – BGI 5104 der Berufsgenossen-
schaft Verkehr einzuhalten. Das zulässige Gesamtgewicht ist auf 26 Tonnen zu ändern. Alle 
weiteren Angaben können übernommen werden. 
Anliegerstraßen und –wege ohne Begegnungsverkehr müssen mindestens eine Breite von 
3,55 m haben, mit Begegnungsverkehr 4,75 m. Bei Stichstraßen müssen Wendanlagen vor-
handen sein. Möglich sind Wendekreise (mindestens 22 m Durchmesser), Wendeschleifen 
(mindestens 25 m Durchmesser) und Wendehammer (Wenden mit höchstens zweimaligem 
Zurückstoßen möglich). 
 
 

7.3 Altlasten 
 
Nach jetzigem Kenntnisstand gibt es im Bebauungsplangebiet keine Hinweise auf Kontami-
nationen von Boden oder Grundwasser. Sollten sich jedoch während etwaiger Bauarbeiten 
Hinweise auf eine Gefahrensituation für o. g. Schutzgüter ergeben, ist das Umweltamt des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald zu informieren. 
 
 

7.4 Kampfmittelbelastungen 
 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht  auszuschließen, dass auch in für den Munitions-
bergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufüh-
ren. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufge-
funden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und deren unmittel-
barer Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
 
 

7.5 E.DIS AG 
 
Bei konkreten Vorhaben bittet die E.DIS mindestens 14 Tage vor Baubeginn um Kontaktauf-
nahme, damit die erforderlichen Unterlagen zum Anlagenbestand zugesendet werden. 
Der Ausbau des Mittelspannungsnetzes erfolgt außerhalb von Ortschaften aus Kostengrün-
den grundsätzlich in Freileitungsbauweise, während innerhalb geschossener Bebauungen 
Kabel verlegt werden. 
Für den Anschluss von Neukunden werden die Nieder- und Mittelspannungsnetze der E.DIS 
AG entsprechend der angemeldeten Leistung und der jeweils geforderten Versorgungssi-
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cherheit ausgebaut bzw. erweitert und gegebenenfalls neue Transformatorenstationen er-
richtet. 
Vorzugsweise werden dafür vorhandene bzw. im öffentlichen Bauraum befindliche Leitungs-
trassen genutzt und Möglichkeiten der koordinierten Leitungsverlegung mit anderen Versor-
gungsleitungen geprüft. 
Für neu zu errichtende Transformatorenstationen werden grundsätzlich Grundstücke, die 
sich im Eigentum der Gemeinde befinden, genutzt. 
Auf jeden Fall sollte bei künftigen Planungen die vorhandenen Leitungstrassen und Stations-
standorte der E.DIS AG berücksichtigt und gesichert werden. 
Die E.DIS AG weist auf ihre allgemeinen Hinweise zu arbeiten in der Nähe und zum Schutz 
von Versorgungsanlagen hin: 

1. „Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der E.DIS Akti-
engesellschaft“ 

2. Hinweise und Richtlinien zu Baumpflanzungen in der Nähe von Versorgungsanlagen 
der E.DIS Aktiengesellschaft“. 

 
 

8. Hinweise zu Bauausführung 
 
Bei Bepflanzungen sind das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Ent-
sorgungsanlagen von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Ausgabe 
1989 sowie die ATV, DVGW  und FGSV H 162 Ausgabe 1998 zu beachten. Für vorhandene 
Bäume ist zu prüfen, welche Maßnahmen einzuleiten sind, um den Leitungsbereich zu 
schützen. 
 
Der Leitungsbestand an Elektro-, Kommunikations- und Fernmeldeleitungen ist bei sich an 
das Bebauungsplanverfahren anschließenden Planungsphasen zu erbringen. 
 
Die Abgrenzung des Bebauungsplangebiets kann in der ALK (Automatisierte Liegenschafts-
karte) in Teilbereichen lediglich durch digitalisierte Punkte erfolgen. Eine Grenzfeststellung 
durch eine Vermessungsstelle wird daher immer empfohlen. 
 
 

9. Denkmalschutz 
9.1 Baudenkmale 
 
Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich keine Bau- und Kunstdenkmale, die als 
Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern eingetragen 
und als Zeugen der Geschichte zu erhalten sind. 
 
 

9.2 Bodendenkmale 
 
Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich keine Bodendenkmale, die als Denkmal im 
Sinne des Denkmalschutzgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeu-
gen der Geschichte zu erhalten sind. 
 
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde oder Fundstellen entdeckt 
werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten: 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichti-
gen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten 
des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der 
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Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
 
 

10. Flächenbilanz 
 
SO K 1.564 m² 
befestigte Fläche 1.055 m² 
Grünfläche 15.704 m² 

Gesamtfläche 18.323 m² 
 
 
 
 
 
 
Eggesin, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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1. Einleitung 
 
In ihrer Sitzung am 14.12.2006 hat die Stadtvertretung Eggesin den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9/2006 „Künstlerwerkstatt mit Galerie“ gefasst. 
Die Bebauungsplanung ist erforderlich, um Bauplanungsrecht für eine 
Künstlerwerkstatt auf einer Gewerbebrache zu schaffen, die damit einer sinnvollen 
Nutzung zugeführt wird. 
 
 


2. Planungsgrundlage 
 


- Vermessung von September 2006 
- Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (www.umweltkarten.mv-


regierung.de) 
- Flurkartenauszug 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von September 2010 


 
 


3. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung im 
Maßstab 1:500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 1,83 ha. 
Das Plangebiet erstreckt sich auf die Flurstücke 173 und 174 und teilweise 172/3, 
Flur 1, Gemarkung Hoppenwalde und wird allseitig von Wald begrenzt. 
Das B-Plangebiet ist dem Ortsteil Hoppenwalde der Stadt Eggesin zugeordnet.  
 
 


4. Rechtliche Grundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Zur Notwendigkeit und Durchführung des Umweltberichtes heißt es im BauGB 
(1.Kapitel – Allgemeines Städtebaurecht - §§1-135c), 1.Teil – Bauleitplanung (§§ 1-
13a), 1. Abschnitt Allgemeine Vorschriften unter § 2a „Begründung zum 
Bauleitplanentwurf, Umweltbericht“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004: 
 
Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine 
Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens 
 
1. die Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans und 
 
2. in dem Umweltbericht nach der Anlage zu diesem Gesetzbuch (Anlage 2) die auf  
    Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 ermittelten und bewerteten Belange des  
    Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der  
    Begründung.   
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Der § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nennt die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und wenn notwendig / möglich wieder so herzustellen, dass die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt 
einschließlich ihrer Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit  und 
nicht zuletzt der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 
Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) 
 
Für das genannte Vorhaben sind aus der Naturschutzgesetzgebung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern die § 12 (i.V.m. §§ 13 bis 18 BNatSchG)  maßgeblich. In 
ihnen sind die Eingriffe, Zulässigkeiten, Ausgleich und Ersatz geregelt. 
 
 


5. Bestandsaufnahme 
 
Der Bebauungsplan führt die Gewerbebrache der Außenstelle der ehemaligen 
TUSEK Bau GmbH einer neuen Nutzung als Sondergebiet „Künstlerwerkstatt mit 
Galerie“ zu. 
Innerhalb des Plangebietes sind auf den Grünflächen vereinzelt Bäume und Heister 
zu finden, die auf den Böschungen Baumgruppen bilden. Außerdem liegt im Bereich 
der westlichen und östlichen Grenze ein Bestand von Totholzhecken vor. 
Die Betonflächen aus der Nutzung als Außenstelle der ehemaligen TUSEK Bau 
GmbH wurden durch den Eigentümer bereits entsiegelt und zu Grünflächen 
entwickelt. Lediglich ein Teil der Betonfläche südlich der Bauflächen blieb als 
Fahrweg bestehen. 
Im Westen und Nordwesten des Plangebietes schließt sich das nationale 
Schutzgebiet L 34 „Haffküste“ sowie internationale Schutzgebiete an. Hierbei handelt 
es sich um das FFH-Gebiet DE 2350-303 „Uecker von Torgelow bis zur Mündung“, 
und dem europäischem Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ 
 
 


6. Bestandsanalyse und Bewertung der Umweltauswirkungen 
(Umweltverträglichkeitsprüfung - Vorprüfung im Einzelfall) 


 


6.1. Einleitung 
 
Angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9/2006 der Stadt 
Eggesin „Künstlerwerkstatt mit Galerie" befinden sich zwei europäische 
Schutzgebiete. Um hinsichtlich der durch den Bebauungsplan befähigten Nutzungen 
zu einer Einschätzung deren Wirkung auf diese Gebiete bzw. die, den Wert des 
Gebietes begründenden Lebensraumtypen und Arten zu gelangen, werden diese 
Flächen im Rahmen einer FFH – Verträglichkeitsvorprüfung betrachtet. Die Fauna - 
Flora - Habitat Richtlinie der EU verpflichtet die Mitgliedsstaaten zum Schutz der 
biologischen Vielfalt ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten mit der 
Bezeichnung „Natura 2000“ einzurichten und darauf bezogene 
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Erhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören Gebiete von allgemeiner 
Bedeutung nach FFH – Richtlinie und die europäischen Vogelschutzgebiete nach der 
EU-Vogelschutzrichtlinie. 
 


6.2. Aufgabenstellung der FFH - Verträglichkeitsvorprüfung  
 
Die FFH - Verträglichkeitsvorprüfung soll im Sinne einer Vorabschätzung klären, ob 
das geplante Vorhaben ein Natura 2000 - Gebiet erheblich beeinträchtigen kann. 
Diese Frage soll für die einzelnen Schutzgebiete in diesem Rahmen geklärt werden. 
Die Vorprüfung hat die Aufgabe, den Bearbeitungsaufwand für unproblematische 
Vorhaben zu reduzieren, in dem sie entsprechende Fälle ausscheidet. Die FFH – 
Vorprüfung wird ausschließlich auf der Grundlage vorhandener Unterlagen und 
Daten (z.B. Stammdatenbogen) zum Vorkommen von Arten und Lebensräumen 
sowie akzeptierter Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität von 
Beeinträchtigungen vorgenommen. 
 


6.3. FFH – Gebiet DE 2050-303 „Uecker von Torgelow bis zur Mündung“ 
 
Der weitgehend eingedeichte Unterlauf der Uecker hat Bedeutung als 
Wandergewässer für die aquatische Fauna. 
 


1. Anlass  
Verfahren: Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Künstlerwerkstatt mit 


Galerie“  
vorgesehene Festlegung: SOK 
Flächengröße: ca. 1,83 ha 
Träger: Stadt Eggesin 
bisherige Festlegung: GE 
Realnutzung: Künstlerwerkstatt mit Galerie 
Verkehrsanbindung: Wohn- Erschließungsweg 
2. Planwirkung 
Fiktives Projekt: Umwandlung Gewerbebrache zur Nutzung als 


Künstlerwerkstatt mit Galerie 
Wirkfaktoren mit 
Wirkintensität: 


- Flächenbeanspruchung, Flächenumwandlung, 
   Nutzungs- Bestandsänderung 
Wirkintensität niedrig 
- Zerschneidung, Areal und Habitatveränderung 
Wirkintensität niedrig 
- Wärmeemmissionen, Geräuschemmisionen 
Wirkintensität mittel 
- Optische Wirkungen 
Wirkintensität niedrig 
- Veränderungen des Meso- und Mikroklimas 
Wirkintensität mittel 
- Veränderung abiotische Standortfaktoren durch 
  Versiegelung (Boden, Grundwasser, 
  Oberflächenwasser) 
Wirkintensität niedrig 
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Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen: 


- Anlage von naturnahen Wiesen und Weiden 
- Anlage einer Streuobstwiese 
- Waldneubildung durch Sukzession  


3. Schutzgebiet 
NATURA 2000 Fläche: FFH – Gebiet DE 2050-303 „Uecker von Torgelow 


bis zur Mündung“ 
Grundlage: Stammdatenbogen 
Schutzstatus: - Europäisches Vogelschutzgebiet 


- LSG 34 „Haffküste“ 
Maßgebliche 
Lebensraumtypen: 


(91E0) Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
(9110) Hainsimsen-Buchenwälder 
(1130) Ästuarien 
(3260) Fließgewässer mit flutender  
            Wasservegetation 
(3150) Natürliche und naturnahe nährstoffreiche 
            Stillgewässer mit Laichkraut- und  
            Froschbiss-Gesellschaften 


Potenziell betroffene 
Lebensraumtypen innerhalb 
des Wirkradius: 


(3150) Natürliche und naturnahe nährstoffreiche 
Stillgewässer mit Laichkraut oder Froschbiss 
Gesellschaften 


Maßgebliche Arten: Castor fiber, Lutra lutra, 
Cobitis taenia, Rhodeus sericeus amarus 


Potenziell betroffene Arten 
innerhalb des Wirkradius: 


 


Erhaltungsziele: - Lebensraumerhaltung 
4. Untersuchungsraum 
Wirkradius von 300 m um das Plangebiet 
5. Potenzielle Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile 
relevante Wirkfaktoren für 
die Bewertung der 
Erheblichkeit 


keine 


Beeinträchtigungen keine 
6. Summationswirkung  
weitere bestehende/ 
geplante Pläne oder 
Projekte 


 
keine 


Einschätzung es bestehen keine Summationseffekte, die im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des FFH – Gebiets DE 
2050-303 führen könnten  


 


 
Beurteilung der Erheblichkeit 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten aufgrund folgender 
Faktoren: 
 
- keine direkte Flächeninanspruchnahme 
- Abstand zu relevanten Lebensraumtypen und Arten 
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6.4. Europäisches Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder   
 Heide“ (SPA 12) 


 


Großflächige geschlossene Wald-, Heide- und Grünlandkomplexe der Ueckermünder 
Heide. 
 


1. Anlass  
Verfahren: Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Künstlerwerkstatt mit 


Galerie“  
vorgesehene Festlegung: SOK 
Flächengröße: ca. 1,83 ha 
Träger: Stadt Eggesin 
bisherige Festlegung: GE 
Realnutzung: Künstlerwerkstatt mit Galerie 
Verkehrsanbindung: Wohn- Erschließungsweg 
2. Planwirkung 
Fiktives Projekt: Umwandlung Gewerbebrache zur Nutzung als 


Künstlerwerkstatt mit Galerie 
Wirkfaktoren mit 
Wirkintensität: 


- Flächenbeanspruchung, Flächenumwandlung, 
   Nutzungs- Bestandsänderung 
Wirkintensität niedrig 
- Zerschneidung, Areal und Habitatveränderung 
Wirkintensität niedrig 
- Wärmeemmissionen, Geräuschemmisionen 
Wirkintensität mittel 
- Optische Wirkungen 
Wirkintensität mittel 
- Veränderungen des Meso- und Mikroklimas 
Wirkintensität mittel 
- Veränderung abiotische Standortfaktoren durch 
  Versiegelung (Boden, Grundwasser, 
  Oberflächenwasser) 
Wirkintensität niedrig 


Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen: 


- Anlage von naturnahen Wiesen und Weiden 
- Anlage einer Streuobstwiese 
- Waldneubildung durch Sukzession 


3. Schutzgebiet 
NATURA 2000 Fläche: europäisches Vogelschutzgebiet DE 2350-401 


„Ueckermünder Heide“ (SPA 12) 
Grundlagen: Stammdatenbogen 
Schutzstatus: - LSG 34 „Haffküste“ 
Maßgebliche 
Lebensraumtypen: 


Kiefernforste, große Heidegebiete und Waldwiesen 
auf Niedermooren 
(91E0) Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 
(9110) Hainsimsen-Buchenwälder 
(3260) Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation 
(3150) Natürliche und naturnahe nährstoffreiche 
Stillgewässer mit Laichkraut- und Froschbiss-
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Gesellschaften 
Potenziell betroffene 
Lebensraumtypen innerhalb 
des Wirkradius: 


Heidegebiet, Waldwiesen auf Niedermooren, 
Natürliche und naturnahe nährstoffreiche 
Stillgewässer mit Laichkraut- und Froschbiss-
Gesellschaften 


Maßgebliche Arten: Arten          Vorkommen     Betroffenheit
Alcedo atthis   ja  ja 
Anthus campestris  ja  nein 
Aquila pomarina  ja  nein 
Botaurus stellaris  ja  nein 
Caprimulgus europaeus ja  nein 
Ciconia ciconia  ja  nein 
Ciconia nigra   ja  nein 
Circus aeruginosus  ja  nein 
Crex crex   ja  nein 
Dryocopus martius  ja  nein 
Grus grus   ja  ja 
Haliaeetus albicilla  ja  nein 
Lanius collurio  ja  nein 
Lullula arborea  ja  nein 
Luscinia svecica  ja  nein 
Pandion haliaetus  ja  nein 
Pluvialis apricaria  ja  nein 
Porzana porzana  ja  nein 
Sylvia nisoria   ja  nein 
Coturnix coturnix  ja  nein 
Gallinago gallinago  ja  nein 
Jynx torquilla   ja  nein 
Numenius arquata  ja  nein 
Upupa epops  ja  nein 


Erhaltungsziele: - Lebensraumerhaltung 
- Schutz der Brutvogelarten 


4. Untersuchungsraum 
Wirkradius von 300 m um das Plangebiet 
5. Potenzielle Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile 
relevante Wirkfaktoren für 
die Bewertung der 
Erheblichkeit 


keine 


Beeinträchtigungen keine 
6. Summationswirkung  
weitere bestehende/ 
geplante Pläne oder 
Projekte 


 
keine 


Einschätzung es bestehen keine Summationseffekte, die im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des europäischem 
Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder 
Heide“ (SPA 12) führen könnten  
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Beurteilung der Erheblichkeit 
 
Keine erhebliche Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten der EG - 
Vogelschutzrichtlinien aufgrund folgender Faktoren: 
 
- keine direkte Flächeninanspruchnahme 
- Abstand zu relevanten Lebensraumtypen und Arten 
 
 


6.5. Schutzgüter 
 
Schutzgut Boden 
 
Der Verlust an Boden ist grundsätzlich nicht ausgleichbar. Zudem steht das 
Schutzgut Boden immer im engen Zusammenhang zu den anderen abiotischen 
Schutzgütern. Leitziel für den Schutz des Bodens ist der Erhalt der Nutzungsfähigkeit 
durch Pflanzen, Tiere und Menschen in seiner natürlichen biotischen und abiotischen 
Vielfalt. Angestrebt werden biologisch aktive und unbelastete Böden. 
Dem Schutzgut Boden wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
Die Planung für das B-Plangebiet sieht keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Bodenpotentials vor. Durch die großflächige Entsiegelung der ehemaligen 
Betonflächen und der Umnutzung als Grünland wurde das Bodenpotential im 
Plangebiet verbessert.  
 
Schutzgut Wasser 
 
Aufgrund des Zusammenhangs mit anderen abiotischen Schutzgütern wie Boden 
und Klima stehen das Verschlechterungsverbot des Grundwassers und der Erhalt 
natürlicher Gewässer im Vordergrund. 
Dem Schutzgut Wasser wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
Im Planungsbereich ist kein Oberflächengewässer vorhanden. Für die vorhandenen 
Grünflächen südlich der Bauflächen ist eine Entwicklung zu Extensivrasenflächen 
vorgesehen. Dies minimiert auch die Gefahr eines Schadstoffeintrags in das 
Grundwasser. Ferner wird die Wasserrückhaltung wird durch die Bepflanzung großer 
Bereiche des Bebauungsgebietes gefördert, was eine positive Wirkung auf den 
Wasserhaushalt der belebten Bodenzonen hat.  
Das anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern 
 
Schutzgut Klima / Luft 
 
Die natürlichen Voraussetzungen zur Erhaltung und Verbesserung der lokalen 
Klimaverhältnisse in der Region sowie der Lufthygiene sollen bei allen Planungen, 
Vorhaben und Maßnahmen berücksichtigt werden. 
Dem Schutzgut Klima/Luft wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
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Durch die Nutzung der vorhandenen Bebauung und nur geringen baulichen 
Veränderungen sind keine zusätzlichen Auswirkungen auf das Klima der Umgebung 
zu erwarten. 
Eine Belastung hinsichtlich der Qualität der Luft im Plangebiet durch die nordöstlich 
verlaufende Landesstraße L28 und der Gewerbefläche sind aufgrund der Entfernung 
von etwa 300 m und der dazwischen liegenden Waldfläche nicht zu erwarten. 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
 
Das Landschaftsbild beschreibt einen sinnlich wahrnehmbaren 
Landschaftsausschnitt. Beurteilt werden unter anderem Schönheit, Eigenart und 
Seltenheit der Landschaft. 
Dem Schutzgut Landschaftsbild wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
Aufgrund der geringen baulichen Veränderungen innerhalb des Plangebiets, sind nur 
geringe bis keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 
 
Schutzgut Mensch 
 
Das Schutzgut Mensch ist insbesondere dahingehend zu betrachten, inwiefern 
schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden sind und welche Auswirkungen durch die 
Aufstellung eines Bauleitplans zu erwarten sind. 
Dem Schutzgut Mensch wird im Plangebiet eine geringe Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
 
Eine Beeinträchtigung der Bevölkerung im Plangebiet ist nicht zu erwarten. Durch die 
Ausweisung des ehemaligen Gewerbegebiets zum Sondergebiet „Künstlerwerkstatt 
mit Galerie“ werden die Möglichkeiten von schädlichen Umwelteinwirkungen auf den 
Menschen durch das Planungsgebiet verringert. 
Aufgrund eines Abstandes von mind. 300 m des Plangebietes zur nordöstlich 
gelegenen Gewerbefläche (siehe Anlage 2), war eine Lärmprognose nicht 
notwendig. Zudem wird Brecheranlage in dem Gewerbegebiet nur ca. 2-mal im Jahr 
betrieben. 
 
Schutzgut Flora und Fauna 
 
Das Ziel bezüglich des Schutzgutes Flora und Fauna ist der Erhalt möglichst 
vielfältiger und natürlicher Lebensräume. Die standörtlichen Bedingungen sind zu 
erhalten und gegebenenfalls wiederherzustellen. 
Die Biotoperfassung für die betroffenen Flächen im Plangebiet ist entsprechend der 
Anleitung für Biotopkartierung im Gelände M-V bewertet worden. Den betroffenen 
Biotoptypen sind Wertstufen zwischen 0,5 und 4 zugeordnet worden. Im Einzelnen 
wurden folgende Biotope erfasst: 
 
Ältere Einzelbäume (2.7.1) 
Sonstige Grünanlage ohne Altbäume (13.10.2) 
Brachfläche der Verkehrs- und Industrieflächen (14.11.3) 
 
Alle angetroffenen Biotoptypen liegen örtlich wie überörtlich allgemein häufig vor und 
lassen in aller Regel keine besonders ausgeprägte biologische Vielfalt erwarten. 
Dem Schutzgut Flora und Fauna wird im Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
zugemessen. Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft. 
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Durch die geplante Nutzung gehen keine Lebensräume für Pflanzen und Tiere 
verloren. Ferner sind zum Schutz und Erhalt der vorhandenen Tiere Maßnahmen 
gemäß dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag durchzuführen. 
 
Nationale und europäische Schutzgebiete 
 
Im Westen und Nordwesten des Plangebietes schließt sich das nationale 
Schutzgebiet L 34 „Haffküste“ sowie internationale Schutzgebiete an. Hierbei handelt 
es sich um das FFH-Gebiet DE 2350-303 „Uecker von Torgelow bis zur Mündung“, 
und dem europäischem Vogelschutzgebiet DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ 
Aufgrund der geplanten Nutzung des B-Plangebiets, ist nicht von einer wesentlichen 
Verschlechterung der Bedingungen auszugehen. 
Der Eingriff wird als nicht erheblich eingestuft.  
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
In dieser Schutzgutkategorie werden u.a. Baudenkmale, archäologische Fundstellen, 
Bodendenkmale oder Böden mit Funktionen als Archiv für Natur- und 
Kulturgeschichte betrachtet. 
Da im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt sind, sind keine 
Auswirkungen auf Kulturgüter zu erwarten. 
 
In den Bebauungsplan werden folgende Hinweise aufgenommen: 
 


Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, 
der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang 
der Anzeige. 
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6.6. Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Durch die Umsetzung der Planung ergeben sich unvermeidbare 
Umweltauswirkungen. Durch die Anwendung der erarbeiteten Maßnamen zur 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation können die negativen Auswirkungen 
eingeschränkt werden. Die Beeinträchtigen der Umweltbelange Flora und Fauna 
können durch die Maßnahmen auf ein vertretbares Maß reduziert werden. Die 
Beeinträchtigung der anderen Schutzgüter kann vernachlässigt werden.  
 


Schutzgut Umweltauswirkungen 
 
Boden keine 
Wasser keine 
Klima / Luft keine 
Landschaftsbild keine 
Mensch keine 


Flora und Fauna Total- und Funktionsverlust von Biotopen 
mit Wertstufen 4, 1 und 0,5 


nationale und europäische 
Schutzgebiete keine 


Kultur und Sachgüter keine 
 
 


6.7. Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
 
Nullvariante 
 
Wird der Bebauungsplan nicht durchgeführt, so ist mit folgender Entwicklung zu 
rechnen: 
 


• Die vorhandenen Bebauungen im Plangebiet würden sich im Laufe der Zeit zu 
Bauruinen entwickeln. 


 


• In den aufgelassenen Grünflächen würde die Sukzession beginnen. 
 


• Die bestehende Bodenfunktion und der Oberflächenwasserversickerungsgrad 
bleiben durch die geringere Versiegelung erhalten. 


 


• Die Verkehrsbelastung und damit die erhöhte Schadstoff- und Lärmemission 
bleiben gleich. 


 


6.8. Überwachungsmaßnahmen 
 
Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der 
getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. 
Die Realisierung der festgesetzten Maßnahmen durch den artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag auf dem Baugrundstück muss spätestens in der auf die Nutzung der 
Gebäude folgenden Vegetationsperiode erfolgen. 
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Im Rahmen des Monitorings muss die Stadt Eggesin überprüfen, ob nach 
Realisierung der Änderungen des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige 
Umweltauswirkungen aufgetreten sind. 
Sofern die Maßnahmen ordnungsgemäß hergestellt sind und nicht widerrechtlich 
beseitigt werden, kann von einer dauerhaften Erhaltung ausgegangen werden, so 
dass eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Die Stadt Eggesin behält 
sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen Zustand 
vorliegen. 
 


6.9. Abschließende Bewertung  
 
Der mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundene geringe Eingriff ist 
unvermeidbar. Die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes werden durch 
entsprechende Maßnahmen ausgeglichen. Gravierende negative Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt sind aus heutiger Sicht nicht zu befürchten. Lediglich die Flora 
und Fauna werden durch Maßnahmen des Bebauungsplans berührt.  
Wie im B-Plan festgelegt, werden die Flächenversiegelungen für unbedingt 
notwendige Verkehrsflächen auf ein Minimum begrenzt. 
Die Kompensation dieser Eingriffe erfolgt innerhalb des Bearbeitungsgebiets und 
somit ist das Vorhaben natur- und landschaftsverträglich. 
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7. Grünfestsetzungen 
 
Entsprechend dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag können baubedingte 
Wirkungen in der Fläche ausgeschlossen werden. An den vorhandenen Gebäuden 
werden ebenfalls keine umfangreichen Baumaßnahmen durchgeführt. Für die 
entsiegelten Betonflächen ist die Entwicklung und Herstellung zu Magerrasenflächen 
vorgesehen. 
Somit ist kein Verlust an Biotopen durch Inanspruchnahme von Flächen zu erwarten. 
Durch folgende Maßnahmen ist es möglich, nachhaltige Beeinträchtigungen der im 
Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags kartierten Tiergruppen 
auszuschließen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung (gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag) 
 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen 
von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten 
zu vermeiden oder zu mindern. 
 
VM 1: Bauzeitenregelung Rückbau Betonflächen - Reptilien (Zauneidechse) /  


Bodenbrüter 
Rückbau der Betonflächen (Produktionsfläche Bestand) nur von Frühjahr bis 
Herbst bei Temperaturen über >5°C, außerhalb der winterlichen Ruhezeiten 
(Winterruhe von September/Oktober bis März/April) um direkte Tierverluste 
bei den Zauneidechsen zu vermeiden und den betroffenen Tieren ein aktives 
Ausweichen zu ermöglichen. Der Rückbau erfolgt dabei von innen nach 
außen. Rückbau der Betonflächen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln 
(z.B. Feldlerche) d. h. nicht von Mitte April bis Anfang August. 
Empfohlener Rückbautermin: 15. August bis 15. September. 


Der Rückbau der Betonflächen wurde durch den Eigentümer entsprechend den 
Hinweisen schon umgesetzt.  


 
VM 2: Beräumung von Ablagerungen - Reptilien (Zauneidechse) 


Die Beräumung von Müll-, Stein-, Holzhaufen im gesamten Plangebiet erfolgt 
durch vorsichtige händische Aufnahme der Materialien, um den Tieren ein 
Ausweichen zu ermöglichen. 
 


VM 5: Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung - Fledermäuse, Vögel 
Baumaßnahmen (Umgestaltungen, Sanierungen, Modernisierungen, 
Teilrückbau, Abbruch etc.) an Gebäuden werden nur vorgenommen, wenn 
durch einen Sachverständigen Beeinträchtigungen von Lebensstätten 
ausgeschlossen werden können bzw. bei Abwesenheit der Individuen. Um die 
Abwesenheit der Individuen zu ermitteln, ist eine Besatzkontrolle durch einen 
Sachverständigen nötig und die Einhaltung von folgenden Bauzeiten: 


- bei Vorkommen von Fledermaus-Sommerquartieren: Bauzeit von  
Oktober-März, 


- bei Vorkommen von Fledermaus-Winterquartieren: Bauzeit von Mai- 
September, 


- bei Vorkommen von Vogelbrutplätzen: Bauzeit von November-März. 
 







Stadt Eggesin - Bebauungsplan Nr. 9/2006 "Künstlerwerkstatt mit Galerie" – Umweltbericht       15 


Architekturbüro Keil, Gartenstraße 36, 17033 Neubrandenburg Tel. 0395 / 57 06 89 71 
 


VM 6: Außenbeleuchtung - Fledermäuse, Insekten 
Bei der Beleuchtung wird im weißen Lichtspektrum warmweißes Licht mit 
einer Farbtemperatur kleiner 3000 Kelvin eingesetzt. Pot. Insektenfallen 
werden durch rundum geschlossene Leuchten vermieden. Quecksilberdampf 
- Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und werden nicht 
eingesetzt. Besser geeignet sind Leuchtstofflampen, Natriumdampf- 
Hochdrucklampen oder Natriumdampf-Niederdrucklampen (gelbliches Licht). 
Die Beleuchtung wird aufeinander abgestimmt (keine unnötigen 
Mehrfachbeleuchtungen). Die Beleuchtungszeiten werden den saisonalen 
Gegebenheiten angepasst. Die Beleuchtungsdauer und Lichtstärke wird auf 
das funktional Notwendigste reduziert (unterbrochene Beleuchtung - kein 
Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen dazwischen so lang 
wie möglich (Bewegungsmelder)). 
Die Lichtwirkung wird nur auf die zu beleuchtende Fläche z. B. durch einen 
kleinen Grenzaustrittswinkel gerichtet (Abschirmungen und 
Blendschutzvorrichtungen) und, wenn nicht am Gebäude montiert, möglichst 
niedrige Masthöhen werden verwendet. 


 
VM 7: Haltung von Haustieren (Beutegreifer) - Reptilien (Zauneidechse), 


Bodenbrüter 
Die Haltung von freilaufenden Hauskatzen ist zu unterlassen. 


 
 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (gemäß 
artenschutzrechtlichem Fachbeitrag) 
 
Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF - Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler 
Populationen zu vermeiden. Die Durchführung und Überfachung der CEF - 
Maßnahmen ist durch einen Fachmann vorzunehmen (Monitoring). In den Jahren 
2013/2014 dann 2016 und 2020 ist der unteren Naturschutzbehörde ein 
Zustandsbericht zur Wirksamkeit der Umsetzung vorzulegen. 
Die eingeleiteten CEF - Maßnahmen sind auf Dauer zu erhalten. Die 
Aufhangsysteme für die Fledermäuse, sind entsprechen dem Anspruch der 
Fledermausart durch einen Fachmann auszuwählen und anzubringen. 
 
CEF 1: Herstellung und Pflege Magerrasen - Reptilien (Zauneidechse) / 


Bodenbrüter / Tagfalter 
Die beräumten Produktionsflächen (Betonflächen) südlich des 
Sondergebietes werden dauerhaft als Magerrasen entwickelt. Dazu verbleibt 
der nährstoffarme Sand (Unterbau Betonfläche) auf der Fläche. 
Zur Entwicklung von Magerrasen sind folgende Parameter einzuhalten: 
- Es erfolgt keine aktive Einsaat einer Grasmischung (Ausnutzung  


vorhandenes Samenpotential / Sukzessionsflächen). 
- Die Fläche wird nicht gedüngt. 
- Pflege durch einmalige Mahd mit Balkenmäher (kein Kreiselmäher, kein 


Mulcher) im Herbst oder extensiven Weidebetrieb (z.B. Esel). 
Die Umsetzung ist entsprechend den Hinweisen erfolgt und unter Beachtung 
der Pflegemaßnahmen. 


 
CEF 2: Anlage von Lesesteinhaufen (Steinriegel) - Reptilien (Zauneidechse) 
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Auf der Böschung südlich des Sondergebietes werden gleichmäßig verteilt 
10 Lesesteinhaufen (Herstellung jeweils flächig ca. 1 m²; Höhe ca. 20-30 
cm) und 6 Totholzhaufen (Herstellung linear ca. 3 m Länge; Höhe variabel; 
aus parallel geschichtetem stärkerem Totholz) als Sonnenplatz bzw. 
Versteckmöglichkeit aufgeschichtet. 


 
CEF 3: Anlage von Totholzhaufen - Reptilien (Zauneidechse) 


Auf der Böschung südlich der ehem. Produktionsfläche (südliche und 
südwestliche Grenze Plangebiet) wird auf ca. 50 lfd. m linear Totholz 
(möglichst stärkeres Totholz) als Versteckmöglichkeit geschichtet. Im 
Abstand von ca. 5 m wird der Totholzhaufen durch auf dem Rohboden 
abgelegte Steinhaufen (Sonnenplätze ca. 1 m² groß) unterbrochen. 
Die Sonnenplätze sind dauerhaft von verschattender Vegetation frei zu 
halten. Ggf. kann dort kleinflächig mit Rinden- oder Holzhäcksel gemulcht 
werden. 


 
CEF 4: Montage von Hangplätzen - Fledermäuse 


Zur Erhöhung der Strukturvielfalt (Hangplätze) werden im Bunker (jetzt Stall 
für Esel) 2 Stk. Wandverschalungen aus Holz an der inneren Rückwand des 
Bunkers dicht unter der Bunkerdecke montiert. 


 
CEF 5: Entfernung Gehölzaufwuchs Absetzbecken - Amphibien, Vögel (Eisvogel) 


In den Beton-Absetzbecken ist der aufkommende Gehölzjungwuchs (Weide) 
zu entfernen um 
a) einer Beschattung der entstandenen Gewässerfläche entgegenzuwirken  
    (pot. Amphibienlaichgewässer) und 
b) einen dauerhaft freien Anflug an der Eisvogel-Nisthöhle (ehem.  
    Rohrdurchbruch in Betonwand) zu gewährleisten. 


 


8. Bilanzierung Eingriff – Ausgleich 


8.1. Methodik 
 
Die Ermittlung des Eingriffs und notwendiger Kompensationsmaßnahmen erfolgt 
nach anerkannten fachlichen Grundlagen (Hinweise zur Eingriffsregelung M-V; nfg. 
HzE M-V genannt) auf der Basis der empfohlenen Regelung im Land Mecklenburg - 
Vorpommern.  
 
Jeder Biotopwerteinstufung ist ein Kompensationserfordernis zuzuordnen, das 
geeignet ist, betroffene Werte und Funktionen des Naturhaushaltes 
wiederherzustellen. Das Kompensationserfordernis lässt sich danach in jedem 
Einzelfall und nachvollziehbar auf die konkrete qualitative Ausprägung der Werte und 
Funktionen ausrichten. Sind, wie im vorliegenden Fall, nur Biotope mit der Wertstufe 
0 betroffen, sind zur adäquaten Wiederherstellung der betroffenen Werte und 
Funktionen bei der Bemessung des Kompensationserfordernisses Zahlenwerte 
zwischen 0 und 0,9 (gem. HzE M-V, Punkt 2.4.1 Tabelle 2) anzusetzen. Die 
Einstufung richtet sich nach dem Grad der Vorbelastung und der verbliebenen 
ökologischen Funktion.  
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Die Lage von Flächen in einem durch Störung bereits belasteten Raum bestimmt 
maßgeblich das Entwicklungspotential der Werte und Funktionen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Grenzen vom Vorhaben betroffene 
Biotoptypen bereits an vorhandene Bauflächen, Verkehrsanlagen und andere 
Störungen verursachende Einrichtungen an, sind Vorbelastungen gegeben, die eine 
Abnahme des ermittelten Kompensationserfordernisses rechtfertigen. 
Die nach diesem Prinzip der Kompensation ermittelten Werte führen zu einem 
Flächenäquivalent für die vom Eingriff beanspruchten Biotoptypen. Für die geplanten 
Kompensationsmaßnahmen wird ebenfalls ein Flächenäquivalent ermittelt und diese 
werden anschließend gegenübergestellt. 
 


8.2. Bilanzierungsparameter 
 


Der Untersuchungsraum setzt sich überwiegend aus Biotopen zusammen, die durch 
menschliche Tätigkeit entstanden sind und weiterhin geprägt werden und damit auch 
einer ständigen Störung unterliegen. 
 
Flächenverbrauch 
 
Durch die Planung des Bebauungsplans sind mehrere Biotoptypen betroffen. Hierzu 
gehören gemäß Biotoptypenkatalog Mecklenburg-Vorpommern Biotoptyp: 
 
Ältere Einzelbäume (2.7.1) 
Sonstige Grünanlage ohne Altbäume (13.10.2) 
Brachfläche der Verkehrs- und Industrieflächen (14.11.3) 
 
Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 7.371 m², die Gegenstand der 
Bilanzierung ist. Ausgenommen von der Gesamtfläche des B-Plangebiets sind 
Flächen, auf denen kein Eingriff erfolgt und deren aktuelle Nutzung der geplanten 
Nutzung entspricht. 
Hierbei werden 75 m² als Totalverlust und 7.371 m² als Flächen mit Funktionsverlust 
bilanziert. Als Totalverlust werden Flächen angesehen, die als „Verkehrsflächen“ 
festgesetzt sind, da hier von einer großflächigen Versiegelung auszugehen ist oder 
durch Fällung eines Baumes. Bereiche, die als Grünflächen geplant sind, sowie 
Flächen, auf denen sich die Nutzung in Bestand und Planung decken, sind als 
Funktionsverlust bilanziert. 
Im Vorfeld der Bearbeitung des Bebauungsplanes wurde durch den Eigentümer 
bereits die Betonfläche, aus der Nutzung des Planungsgebiets als Gewerbegebiet,  
eine Fläche von ca. 5.916 m² entsiegelt, und zu einer Grünfläche umgewandelt 
(Brachfläche der Verkehrs- und Industrieflächen), welche in der weiteren Planung zu 
einer Extensivrasenfläche (Anlage naturnaher Wiesen und Weiden) entwickelt 
werden soll. 
Außerdem ist auf einer 1.330 m² großen Fläche eine Kompensationsmaßnahme für 
ein anderes Verfahren geplant. Zur Kompensation des geplanten Eingriffs sind Teile 
der Flurstücke 173 und 174 der Flur 1, Gemarkung Hoppenwalde der Entwicklung 
einer Streuobstwiese zur Verfügung zu stellen und die Pflege der Streuobstwiese 
durchzuführen. Die Fläche ist dinglich zu sichern. Die Bepflanzung der Fläche erfolgt 
im Rahmen von Kompensationsleistungen eines anderen Verursachers eines 
Eingriffes zum Bau von Photovoltaikanlagen. 
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Werteinstufung und Kompensationserfordernis 
 
Den vom Eingriff betroffenen Flächen und Biotoptypen sind entsprechende 
Wertstufen zuzuordnen, aus denen ein Kompensationserfordernis gemäß HzE M-V 
Punkt 2.4.1 Tabelle 2 zu formulieren ist. 
 


Dem Biotoptyp Ältere Einzelbäume ist gemäß Biotoptypenkatalog Mecklenburg - 
Vorpommern die Wertstufe 4 zugeordnet. Der Fläche wird daher ein 
Kompensationserfordernis von 4,0 zugeordnet. 
 
Dem Biotoptyp Sonstige Grünanlage ohne Altbäume ist gemäß 
Biotoptypenkatalog Mecklenburg - Vorpommern die Wertstufe 0,5 zugeordnet. Der 
Fläche wird daher ein Kompensationserfordernis von 0,5 zugeordnet. 
 
Dem Biotoptyp Brachfläche der Verkehrs- und Industrieflächen ist gemäß 
Biotoptypenkatalog Mecklenburg - Vorpommern die Wertstufe 1,0 zugeordnet. Der 
Fläche wird daher ein Kompensationserfordernis von 1,0 zugeordnet. 
 
 
 
Freiraum - Beeinträchtigungsgrad 
 
Der Freiraum - Beeinträchtigungsgrad richtet sich nach dem Abstand der 
Wertbiotope von vorhandenen Störquellen und wird in die Berechnung als 
Korrekturfaktor eingefügt. 
Ausgehend von den Störquellen ergibt sich die Staffelung gemäß dem Grad der 
Beeinträchtigung entsprechend HzE M-V, Punkt 2.4.1 Tabelle 4 und 5. Für Flächen 
innerhalb eines 50 m Abstandes gilt der Korrekturfaktor 0,75 und für Flächen bis 200 
m der Korrekturfaktor 1. 
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Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
 
I Biotopbeseitigung mit Flächenversiegelung (Totalverlust) 
 
Biotoptyp Flächenverbrauch Wertstufe Kompensationserfordernis + 


Zuschlag Versiegelung x 
Freiraumbeeinträchtigungsgrad


Flächenäquivalent für 
Kompensation 


 
Älterer Einzelbaum 
(2.7.1) 
(3 St a 25 m²) 


75 m² 4 (4 + 0,2) x 1,0 = 4,2 315 m² 


  


Summe: 75 m²   315 m² 
 
II Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 
 
Biotoptyp Flächenverbrauch Wertstufe Kompensationserfordernis x 


Freiraum - Beeinträchtigungsgrad 
Flächenäquivalent für 
Kompensation 


 
Sonstige Grünanlage 
(13.10.2) 1.455 m² 0,5 0,5 x 1,0 = 0,5 727,5 m² 


Brachfläche der 
Verkehrs- und 
Industrieflächen 
(14.11.3) 


5.916 m² 1,0 1,0 x 1,0 = 1,0 5.916,0 m² 


 
Summe: 7.371 m²   6.643,5 m² 
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III  Biotopbeeinträchtigung (mittelbare Eingriffswirkungen) 
  


entfällt 
 
IV Vorkommen von landschaftlichen Freiräumen der Wertstufe 4 
 


entfällt 
 


V Vorkommen von landschaftlichen Freiräumen mit Wertstufe 3 und 
überdurchschnittlichem Natürlichkeitsgrad 


 
entfällt 
 


VI Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen 
 


entfällt 
 
VII Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
 


entfällt 
 


VIII Boden 
 


entfällt 
 
IX Wasser 


 
entfällt 


 
X Klima / Luft 
 


entfällt 
 
Zusammenstellung des Kompensationsflächenbedarfs 
 
   I    315,0 m² 
   II 6.643,5 m² 
   III 
   IV 
   V 
   VI 
   VII 
   VIII 
   IX 
   X 
 
Summe:   6.958,5 m²
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9. Umsetzung der Eingriffsregelung im Bebauungsplan 
 
Geplante Maßnahmen für die Kompensation 
 
Maßnahmen auf der Eingriffsfläche 
 
Maßnahme Fläche Wertstufe Kompensations- 


faktor 
Wirkungs- 
faktor 


Flächen- 
äquivalent 


 
Anlage 
naturnaher 
Wiesen und 
Weiden 


5.916 m² 2 2,0 0,8   9.465,6 m² 


      
  
Summe: 5.916 m²     9.465,6 m² 
 
 
Die Ermittlung des Flächenäquivalents erfolgt gemäß der Vorgaben der „Hinweise 
zur Eingriffsregelung M-V“. Die Werteinstufungen der potentiellen 
Kompensationsmaßnahmen erfolgen gemäß Anlage 11. 
 
 
 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Eingriffsfläche 
 
sind nicht erforderlich 
 
 
Maßnahmen auf der Eingriffsfläche 
 
Die Kompensation erfolgt auf der Eingriffsfläche, durch das Anlegen von naturnahen 
Wiesen und Weiden. Diesen Maßnahmen werden Wertstufen entsprechend HzE M-
V, Anlage 11 zugeordnet. 
 
 


10. Zusammenfassung 
 
Dem Kompensationsflächenbedarf von 6.958,50 m² steht ein Flächenäquivalent der 
geplanten Maßnahme von 9.465,60 m² gegenüber. Daraus ergibt sich ein 
Kompensationsüberschuss von 2.507,10 m². 
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1    EINLEITUNG 
 


VORBEMERKUNG (ABSCHICHTUNG) 
 


Die Abschichtung des zu kartierenden bzw. zu betrachtenden Artenspektrums ist in Abstimmung 


zwischen dem planendem Architekturbüro Keil (Frau Keil), dem erfassenden Büro Pro 


Chiroptera (Herr Schütt) und dem LUNG M-V (Herrn Presch) erfolgt. Auf Grund fehlender 


natürlicher Gewässer (Fortpflanzung) im Plangebiet wurde eine Amphibien- und 


Libellenkartierung nicht beauftragt. Die Freilegung von drei ehemals mit Sand verschütteten 


Absetzbecken aus Beton erfolgte erst vor wenigen Monaten, sodass diese neu entstandenen 


Laichgewässer noch nicht von Amphibien besiedelt werden konnten. Perspektivisch stellen die 


nun z. T. mit Wasser (Wasserstand ca. 20 cm) gefüllten Becken jedoch einen wertvollen 


Amphibienlebensraum dar.  


Eine Beeinträchtigung von Tagfaltern ist durch die Umgestaltung bzw. Umnutzung von 


Gebäuden nicht zu erwarten. Die Umnutzung von Flächen die ggf. von Tagfaltern genutzt 


werden, wird durch die festgesetzte Entwicklung und Pflege von Mager- und Trockenrasen 


ausgeglichen. 


 
 
1.1    ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
 


Im Bebauungsplan Nr. 9/206 „Wohnen mit Künstlerwerkstatt Hoppenwalde“ ist eine Umnutzung 


von Gebäuden und Freiflächen eines ehemals gewerblich genutzten Objektes (ehem. 


Wasserwerk eines Rüstungsbetriebes, später Produktionsstandort für Rollrasen) zu einem 


allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Abs. 2 BauNVO vorgesehen. Zudem ist in Verbindung mit § 1 


Abs. 5 BauNVO neben der Wohnnutzung die Nutzung durch nicht störende Handwerksbetriebe 


sowie als Anlage für kirchliche, soziale, kulturelle und gesundheitliche Zwecke zulässig.  


 


Geplant ist der Betrieb einer Künstlerwerkstatt mit künstlerischem Seminarbetrieb einschl. 


Wohnen sowie als Raum für Erholung und Naturerlebnis.  


 
 
1.2    DATENGRUNDLAGEN 
 


Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 


Da die vorhandene Datenlage keine angemessene Beurteilung der Konfliktsituation zulässt 


wurden folgende Bestandserfassungen bzw. praesens / absens Kartierungen durchgeführt: 


- der Gebäudebestand wurde auf Lebensstätten hin untersucht (Fledermäuse & Vögel) 
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- der Baumbestand wurde auf Lebensstätten hin untersucht (Fledermäuse, Vögel & 


Eremit) 


- die B-Planfläche (Freiflächen und Gehölze) wurde auf Vorkommen von Bodenbrütern (z. 


B. Grauammer) & auf Arten der Vogelschutzrichtlinie untersucht (z.B. Brachpieper,  


Neuntöter, Schwarzspecht, Ziegenmelker) 


 
 
1.3    METHODISCHES VORGEHEN 
 


Auf Grund der Biotopausstattung (Schlagflur/Waldlichtungsflur, Ruderalflur, Siedlungsgehölz, 


Kiefern-Eichen-Rubinien-Mischwald) und dem Gebäudebestand (oberirdische 


Gebäudesubstanz, bestehend aus zwei Hallen und Bunker)  eines ehem. Wasserwerkes 


(Militärobjekt) war insbesondere mit Fledermaus-, Vogel- und Reptilienvorkommen zu rechnen. 


Kartierungszeitraum: Juli 2010 


Im Kartierungszeitraum waren folgende Erfassungen möglich: 


Fledermauskartierung 


- einmalige Quartiersuche durch Begehung des Gebäudebestandes und Suche nach 


Fledermauskot und Quartiermöglichkeiten (z. B. Spaltenverstecke) 


- einmalige Untersuchung des Baumbestandes auf Baumhöhlen und sonstigen 


Quartierstrukturen (z. B. Zwieselrisse und Borkenschollen) 


- einmaliges Erklettern (Leiter ggf. Baumsteigeisen) und Endoskopie von pot. 


Quartiermöglichkeiten 


- detektorgestützte zweimalige abendliche Aus- und zweimalige morgendliche 


Einflugbeobachtungen (Zählungen) am Gebäudebestand  


- zweimalige abendliche Detektorkartierung 


- einmaliger abendlicher Netzfang im Waldrandbereich  


Die Kontrolle von pot. möglichen Fledermaus-Wintervorkommen im Bunker erfolgt im Winter 


2010/2011. Die Bausubstanz lässt hier allerdings, wegen mangelndem Angebot an 


Versteckmöglichkeiten, nur Einzelvorkommen erwarten.   


  


Eremit 


- Erklettern von Baumhöhlen und Beprobung / Untersuchung des Mulms 


 


Vogelkartierung 


- mehrmalige Begehungen, insbesondere in den frühen Morgenstunden (Vogelstimmen) 


- Sichtbeobachtungen 
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- Untersuchung der Baumhöhlen  


- Begehung des Gebäudebestandes 


- Nachtkartierung (Vogelstimmen - Ziegenmelker) 


 


Reptilien 


- mehrmalige Begehungen des gesamten Plangebietes, insbesondere Randstrukturen und 


sonnenexponierte Standorte  


- Untersuchung von besonderen Biotopstrukturen (Stein-, Holz- und Reisighaufen, 


Schächten (Fallen), Steingarten, Wegränder)   


 
 
 


2    WIRKUNG DES VORHABENS  
 


2.1    BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN / WIRKPROZESSE  
 


Baubedingte Wirkungen in der Fläche, wie Flächeninanspruchnahme durch Einrichtung von 


Lagerplätzen, Baustelleneinrichtungen etc. oder Störwirkungen durch Baustellenbetrieb können 


ausgeschlossen werden, da, außer dem Rückbau einer Betonfläche, keine baulichen 


Maßnahmen in der Fläche vorgesehen sind. Durch den Rückbau einer Betonfläche 


(Flächenentsiegelung) können am Boden brütende Vögel in der Brut- und Aufzuchtzeit 


geschädigt bzw. gestört werden. Im Bereich der Betonflächen-Rand-Ruderalflur kann es auch zu 


einer baubedingten Schädigung oder Störung zweier Reptilienarten (Zauneidechse, 


Schlingnatter) kommen, die in Anhang IV der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 


gelistet sind. Die Beeinträchtigungen können jedoch durch Regelungen der Bauzeiten und den 


Ersatz von möglichen Versteckstrukturen vermieden werden 


  


Baubedingte Wirkungen während der Gebäudesanierung sind unwahrscheinlich, da keine 


umfangreichen Umbaumaßnahmen am Gebäudebestand geplant sind. Durch Baugerüste für 


eine derzeit nicht geplante aber ggf. durchzuführende Fassaden- und Dachsanierung sind eine 


temporäre Störung des Brutgeschäftes an Gebäude-Nistplätzen (z.B. bei Mehlschwalbe, 


Hausrotschwanz) sowie eine Beeinträchtigung von pot. vorhandenen Fledermaus-


Fassadenquartieren möglich. 


 


2.2    ANLAGENBEDINGTE WIRKPROZESSE 
 


Anlagebedingte Wirkungen sind nicht zu erwarten. Da weder ein Gebäudeabbruch, noch eine 


Neubebauung geplant ist, kommt es zu keinen Biotopverlusten durch Flächeninanspruchnahme.    
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Alle inneren und äußeren Verkehrsverbindungen sind bereits vorhanden. 


Ein dauerhafter Verlust von Lebensstätten geschützter Tierarten in/an Gebäuden ist nicht zu 


erwarten, da keine größeren Umbaumaßnahmen geplant sind.  


Ein Verlust an Lebensstätten (z.B. Baumhöhlen) im/am Gehölzbestand ist nicht zu erwarten, da 


keine Gehölzrodungen vorgesehen sind. 


 


2.3    BETRIEBSBEDINGTE WIRKPROZESSE 
 


Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den zulässigen Nutzungsformen Wohnen und 


Künstlerwerkstatt. Das konkrete Nutzungskonzept umfasst neben dem Betrieb einer 


Bildhauerwerkstatt mit Galerie und Eigenwohnbetrieb auch das Angebot von Wohn- und 


Arbeitsmöglichkeiten für Kursbesucher sowie Erholung, Tierhaltung (Esel, Geflügel), 


Naturerlebnis  und Naturbeobachtung. Die damit verbundene Störwirkungen (Lärm- und 


Lichtemissionen, Fahrzeugverkehr und menschliche Präsenz) wird gegenüber der Störwirkung 


der ehemals dort ansässigen gewerblichen Nutzung als deutlich abnehmende und somit als zu 


vernachlässigende Belastung eingeschätzt. Auf Grund des durch die Betreiber ökologisch 


ausgerichteten Nutzungskonzeptes (Naturgarten, extensive Weidehaltung Esel, konsequenter 


Verzicht auf Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel usw.) sowie der aktiven kleinräumlichen 


und  naturschutzgerechten Gestaltung des direkten Wohnumfeldes (z.B. Montage von Vogel- 


und Fledermauskästen, Anlegen von Benjeshecken) ist eher von einer Erhöhung der 


artenschutzfachlichen Attraktivität des Plangebietes auszugehen.  


Stark negativ kann sich die mögliche Haltung von freilaufenden Hauskatzen auf die Population 


der Zauneidechse sowie auf Boden- und Gebüschbrüter auswirken. Eine Haltung von 


Hauskatzen ist jedoch nicht geplant.   


 
 
 
3 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER 


KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT  
 


3.1  MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG 
 


Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und 


Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 


mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 


erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 


 


[Hinweis: Die Nummerierungen der entsprechenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 


sind im LBP anzugeben] 
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VM 1 Bauzeitenregelung Rückbau Betonflächen  -  Reptilien (Zauneidechse) / Bodenbrüter  


Rückbau der Betonflächen (Produktionsfläche Bestand) nur von Frühjahr bis Herbst bei 
Temperaturen über >5°C, außerhalb der winterlichen Ruhezeiten (Winterruhe von 
September/Oktober bis März/April) um direkte Tierverluste bei den Zauneidechsen zu 
vermeiden und den betroffenen Tieren ein aktives Ausweichen zu ermöglichen. Der Rückbau 
erfolgt dabei von innen nach außen.  
Rückbau der Betonflächen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (z.B. Feldlerche) d. h. nicht 
von Mitte April bis Anfang August. 
Empfohlener Rückbautermin: 15. August bis 15. September   


  


VM 2 Beräumung von Ablagerungen  -  Reptilien (Zauneidechse)  
Die Beräumung von Müll-, Stein-, Holzhaufen im gesamten Plangebiet erfolgt durch vorsichtige 
händische Aufnahme der Materialien um den Tieren ein Ausweichen zu ermöglichen. 


  


VM 3 Verzicht Gehölzpflanzung  -  Reptilien (Zauneidechse) 
Auf die Pflanzung der im 1. Entwurf B-Plan Nr. 9/2006 südlich des allgemeinen Wohngebietes 
zur Pflanzung festgesetzten Gehölze (Südlage) wird vollumfänglich verzichtet, da die 
Pflanzung den dortigen Hauptlebensraum der Zauneidechse beeinträchtigen / zerstören würde.  


  


VM 4 Verzicht Gehölzpflanzung  -  Reptilien (Zauneidechse) 
Auf die Pflanzung der im 1. Entwurf B-Plan Nr. 9/2006 an der südlichen Grenze des 
Plangebietes zur Pflanzung festgesetzten Gehölze wird vollumfänglich verzichtet, da die 
Pflanzung einen bedeutenden Lebensraum der Zauneidechse beeinträchtigen / zerstören 
würde.  


  


VM 5 Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung  -  Fledermäuse, Vögel 
Baumaßnahmen (Umgestaltungen, Sanierungen, Modernisierungen, Teilrückbau, Abbruch 
etc.) an Gebäuden werden nur vorgenommen, wenn durch einen Sachverständigen 
Beeinträchtigungen von Lebensstätten ausgeschlossen werden können bzw. bei Abwesenheit 
der Individuen. Um die Abwesenheit der Individuen zu ermitteln, ist eine Besatzkontrolle durch 
einen Sachverständigen nötig und die Einhaltung von folgenden Bauzeiten: 


bei Vorkommen von Fledermaus-Sommerquartieren: Bauzeit von Oktober-März, 
bei Vorkommen von Fledermaus-Winterquartieren: Bauzeit von Mai-September, 
bei Vorkommen von Vogelbrutplätzen: Bauzeit von November-März. 


  
VM 6 Außenbeleuchtung  -  Fledermäuse, Insekten  


Bei der Beleuchtung wird im weißen Lichtspektrum warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur 
kleiner 3000 Kelvin eingesetzt. Pot. Insektenfallen werden durch rundum geschlossene 
Leuchten vermieden. Quecksilberdampf - Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten 
und werden nicht eingesetzt. Besser geeignet sind Leuchtstofflampen, Natriumdampf-
Hochdrucklampen oder Natriumdampf-Niederdrucklampen (gelbliches Licht).  
Die Beleuchtung werden aufeinander abgestimmt (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen).  
Die Beleuchtungszeiten werden den saisonalen Gegebenheiten angepasst. Die 
Beleuchtungsdauer und Lichtstärke wird auf das funktional Notwendigste reduziert 
(unterbrochene Beleuchtung - kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen 
dazwischen so lang wie möglich (Bewegungsmelder)). 
Die Lichtwirkung wird nur auf die zu beleuchtende Fläche z. B. durch einen kleinen 
Grenzaustrittswinkel gerichtet (Abschirmungen und Blendschutzvorrichtungen) und, wenn nicht 
am Gebäude montiert, möglichst niedrige Masthöhen werden verwendet. 


  


VM 7 Haltung von Haustieren (Beutegreifer)  -  Reptilien (Zauneidechse), Bodenbrüter 


Die Haltung von freilaufenden Hauskatzen ist zu unterlassen.    
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3.2  MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN FUNKTIONALITÄT 


(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 
 


Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-


Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die 


Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen: 


 


[Hinweis: Die Nummerierungen der entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen sind im LBP  


anzugeben] 


 
CEF 1 Herstellung und Pflege Magerrasen  -  Reptilien (Zauneidechse) / Bodenbrüter / Tagfalter  


Die beräumten Produktionsflächen (Betonfläche) südlich des Allgemeinen Wohngebietes 
werden dauerhaft als Magerrasen entwickelt. Dazu verbleibt der nährstoffarme Sand (Unterbau 
Betonfläche) auf der Fläche.  
Zur Entwicklung von Magerrasen sind folgende Parameter einzuhalten: 


- Es erfolgt keine aktive Einsaat einer Grasmischung (Ausnutzung vorhandenes 
Samenpotential / Sukzessionsflächen). 


- Die Fläche wird nicht gedüngt. 
- Pflege durch einmalige Mahd mit Balkenmäher (kein Kreiselmäher, kein Mulcher) im 


Herbst oder extensiven Weidebetrieb (z.B. Esel).   
  


CEF 2 Anlage von Lesesteinhaufen (Steinriegel)  -  Reptilien (Zauneidechse)  
Auf der Böschung südlich des Allgemeinen Wohngebietes werden gleichmäßig verteilt 10 
Lesesteinhaufen (Herstellung jeweils flächig ca. 1m2; Höhe ca. 20-30 cm) und 6 Totholzhaufen 
(Herstellung linear ca. 3m Länge; Höhe variabel; aus parallel geschichtetem stärkerem 
Totholz) als Sonnenplatz bzw. Versteckmöglichkeit aufgeschichtet.  


  


CEF 3 Anlage von Totholzhaufen  -  Reptilien (Zauneidechse)  
Auf der Böschung südlich der ehem. Produktionsfläche (südliche und südwestliche Grenze 
Plangebiet) wird auf ca. 50 lfd. m linear Totholz (möglichst stärkeres Totholz) als 
Versteckmöglichkeit geschichtet. Im Abstand von ca. 5 m wird der Totholzhaufen durch auf 
dem Rohboden abgelegte Steinhaufen (Sonnenplätze ca. 1m2 groß) unterbrochen.  
Die Sonnenplätze sind dauerhaft von verschattender Vegetation frei zu halten. Ggf. kann dort 
kleinflächig mit Rinden- oder Holzhäcksel gemulcht werden.  


  


CEF 4 Montage von Hangplätzen  -  Fledermäuse 
Zur Erhöhung der Strukturvielfalt (Hangplätze) werden im Bunker (jetzt Stall für Esel) 2 Stk. 
Wandverschalungen aus Holz an der inneren Rückwand des Bunkers dicht unter der 
Bunkerdecke montiert.   


  


CEF 5 Entfernung Gehölzaufwuchs Absetzbecken  -  Amphibien, Vögel (Eisvogel) 
In den Beton-Absetzbecken ist der aufkommende Gehölzjungwuchs (Weide) zu entfernen um 
a) einer Beschattung der entstandenen Gewässerfläche entgegenzuwirken (pot. 
Amphibienlaichgewässer) und b) einen dauerhaft freien Anflug an der Eisvogel-Nisthöhle 
(ehem. Rohrdurchbruch in Betonwand) zu gewährleisten. 
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4 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN  
 
 


4.1  BESTAND UND BETROFFENHEIT DER ARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-
RICHTLINIE 


 
 


4.1.1 TIERARTEN DES ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE  
 


Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. 


Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 


 
Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren 
oder ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  


 
 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  
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4.1.1.1 SÄUGETIERE  
 


Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 
 
Auf Grund der Biotopausstattung (Waldrandbereich mit Altbäumen) und dem vorhandenen  


Gebäudebestand mit Bunker war insbesondere mit Fledermausvorkommen zu rechnen. 


 
Tab. 1:  Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell 


vorkommenden Säugetierarten 
 


 


deutscher Name 
 


 


wissenschaftlicher Name 
 


 


RL D 
 


 


RL M-V 
 


 


EHZ KBR 
 


Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 3 U1 


Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - 4 U1 


Braunes Langohr Plecotus auritus V 4 U1 


Wasserfledermaus Myotis daubentonii - 4 U1 


Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 3 U1 


 
RL D Rote Liste Deutschland und 


RL M-V Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 


 0 ausgestorben oder verschollen 


 1 vom Aussterben bedroht 


 2 stark gefährdet 


 3 gefährdet 


 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 


 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 


 V Arten der Vorwarnliste 


 D Daten defizitär 


 - nicht gefährdet 
 


EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 


 FV günstig (favourable) 


 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 


 U2 ungünstig – schlecht (unfavourable – bad) 
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Betroffenheit der Säugetierarten 
 


 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 3 Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 
  


 Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 


  günstig X ungünstig - unzureichend     ungünstig - schlecht 


  


 Die Art wird mit Blick auf die geografisch starke Konzentration der Wochenstuben in 
Norddeutschland zu den sehr seltenen Fledermausarten gerechnet. Daraus erwächst für 
Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung (vgl. BOYE et al. 1999, MAYER et al. 
2002). Als Quartiere werden Spechthöhlen in Laubbäumen bevorzugt (STRATMANN 1978, HEISE 
1985, KRONWITTER 1988, FRANK 1997). Vor allem als Überwinterungsquartier müssen die Höhlen 
geräumig sein, am besten nach oben ausgefault, damit große Individuenzahlen darin Platz finden 
(SLUITER et al. 1973, TRAPPMANN & RÖPLING 1996). In einem Wald, der ganzjährig Große 
Abendsegler beherbergt, nutzten die Tiere im Jahresverlauf mehr als 60 Höhlen, was im Laufe 
mehrerer Jahre fast 25% der vorhandenen Höhlen ausmachte (FRANK 1997). Wochenstuben 
nutzen mehrere Quartiere im Verbund, zwischen denen die einzelnen Individuen häufig wechseln 
(STRATMANN 1978, HEISE 1989). Gesellschaften von Männchen, die durchschnittlich alle 2–3 Tage 
das Quartier wechseln, benötigen mindestens 8 Baumhöhlenquartiere pro km² Wald. In 
Paarungsgebieten müssen möglichst viele Quartiere nahe beieinander sein, damit die balzenden 
Männchen durchziehende Weibchen anlocken können (MESCHEDE & HELLER 2000). 
Die Art unterliegt Risikofaktoren durch die Abhängigkeit der Wochenstubenkolonien von 
höhlenreichen Baumbeständen, die extreme Philopatrie der Weibchen und die spezifische 
Überwinterungsstrategie. Hohe Winterverluste können eintreten, wenn zu kleine Gruppen oder 
ungeeignete Quartiere durchfrieren und Quartierbäume gefällt werden (TRAPPMANN & RÖPLING 
1996, HÄUSSLER et al. 1997). 


  


 Lokale Population: 
  


 Es wurden regelmäßig überfliegende und im Plangebiet jagende Abendsegler festgestellt. Das 
jeweils frühzeitige Auftreten von Abendseglern in der Dämmerung lässt ein Sommerquartier der Art 
im angrenzenden Waldbestand vermuten.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Im Plangebiet sind keine als Abendseglerquartier geeigneten Höhlenbäume oder Gebäude-
Fassadenquartiere vorhanden und wegen des relativ jungen Gehölzbestandes, vornehmlich 
Robinie, Eiche und Kiefer, auch nicht zu erwarten.  


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: 4 Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 
  


 Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 


  günstig X ungünstig - unzureichend     ungünstig - schlecht 


  


 Die Zwergfledermaus kommt in nahezu allen Habitaten vor, von ländlichen Siedlungen bis in die 
Zentren von Großstädten. Wenn vorhanden, werden allerdings Wälder und Gewässer bevorzugt 
(DIETZ et al. 2007). Quartiere finden sich in einem breiten Spektrum an spaltenförmigen 
Hohlräumen, häufig in oder an Gebäuden. Auch in Fledermauskästen und spaltenförmigen 
Baumhöhlen wird diese Art gefunden. Die Quartiere werden häufig gewechselt. Wochen-
stubengesellschaften nutzen i. d. R. einen Quartierverbund, in denen die Kolonietiere in Gruppen 
mit ständig wechselnden Zusammensetzungen übertagen (FEYERABEND & SIMON 2000). Eine 
Vielzahl von Funden deutet darauf hin, dass sich Winterquartiere nicht selten in und an Gebäuden 
befinden (DIETZ et al. 2007). 


  


 Lokale Population: 
  


 Im Plangebiet wurden regelmäßig und jeweils über längere Zeiträume Einzeltiere bis max. 3 Tiere 
gleichzeitig jagend angetroffen. Gebäude- oder Baumquartiere wurden nicht festgestellt. 
Gebäudequartiere sind jedoch, zumindest als Männchen- und Zwischenquartier einzelner 
Individuen, sehr wahrscheinlich.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Durch perspektivisch durchzuführende Gebäudesanierungsmaßnahmen kann es zu  
Quartierverlusten kommen. Betriebsbedingte visuelle Effekte (z.B. Beleuchtung) können den 
Lebensraum der Zwergfledermaus einschränken. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung bei Gebäudesanierungsmaßnahmen    


 ● fledermausfreundliche Außenbeleuchtung 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 
 
 







Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Wohnen mit Künstlerwerkstatt Hoppenwalde“ 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 


 14 


 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Braunes Langohr (Plecotus auritus) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: V M-V: 4 Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 
  


 Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 


  günstig X ungünstig - unzureichend     ungünstig - schlecht 


  


 Das Braune Langohr besiedelt das Tiefland und Mittelgebirgsregionen. Es meidet dabei nur 
ausgesprochen waldarme Gebiete (HORÁČEK 1975, SPITZENBERGER 2001). Entsprechend liegen 
Jagdgebiete im Wald, aber auch Waldränder, Gebüsche und Hecken, Obstplantagen, Parks und 
Gärten werden genutzt (ENTWISTLE et al. 1997, FUHRMANN & SEITZ 1992). P. auritus kommt in 
einem breiten Spektrum von Waldtypen vor, von Buchenbeständen, Nadelmischwäldern bis hin zu 
Fichtenforsten. Mehrschichtige Laubwälder werden jedoch bevorzugt (SWIFT 1998, FUHRMANN & 
SEITZ 1992). In Kiefernforsten im Tiefland scheint die Art eher selten zu sein (ENTWISTLE et al. 
1997). Der Aktionsraum eines Tieres kann in Abhängigkeit vom Struktur- und Nahrungsangebot 
zwischen 1 und 40 ha groß sein (FUHRMANN & SEITZ 1992). Die meiste Zeit verbringen die Tiere 
jedoch im 500 m-Umkreis um das Quartier. Jagdgebiete sind überwiegend bis 4 ha, selten bis 11 
ha groß, die Kernjagdgebiete sind in der Regel kleiner als 1 ha (ENTWISTLE et al. 1996, FUHRMANN 
& SEITZ 1992, SWIFT 1998). Die individuellen Jagdgebiete überlappen offenbar wenig (FUHRMANN & 
SEITZ 1992) und auch Wochenstubenkolonien scheinen exklusive Territorien zu haben (HEISE & 
SCHMIDT 1988, VAN RIESEN & DOLCH 2003).  
Im Sommer werden sowohl Baum- als auch Gebäudequartiere gewählt. Neben Baumhöhlen 
werden alle Spalträume z. B. hinter abstehender Borke genutzt (FUHRMANN & GODMANN 1994). Auf 
Dachböden verstecken sich die Tiere oft in Balkenkehlen oder Zapfenlöchern (HORÁČEK 1975). 
Sommervorkommen sind mittels Fledermausdetektor nur schwer bis gar nicht nachzuweisen, da 
die Rufe der Art nur über wenige Meter erfassbar sind (Flüstersonar). Der Nachweis einer 
Anwesenheit des Braunen Langohres gelingt jedoch relativ leicht über den Fund von Fraßresten 
(Falterflügel) und arttypischen Kotpellet.   


  


 Lokale Population: 
  


 Im Bunker (ehem. Pumpenbunker, jetzt Unterstand für Esel) konnten einige Falterflügel als 
Fraßreste des Braunen Langohres nachgewiesen werden. Es ist davon auszugehen, dass 
einzelne Langohren das Gebäude regelmäßig während der Nacht zum Ruhen und Fressen 
aufsuchen. Sommerquartiere (Tagesquartiere) oder Wochenstuben sind im unterirdischen Bunker 
jedoch wegen mangelhaftem Angebot an geeigneten Versteckmöglichkeiten nahezu 
auszuschließen.  
Möglich ist eine Überwinterung einzelner Individuen im Bunker. Eine individuenstarke 
Überwinterungsgruppe ist jedoch sehr unwahrscheinlich.   
Am restlichen Gebäudebestand wurden bislang keine Quartierbereiche festgestellt. Das 
Vorhandensein zumindest kleinerer Quartiere (z.B. Männchen- und Paarungsquartiere) an den 
Gebäuden ist wahrscheinlich.   
Im Plangebiet sind keine als Langohrquartier geeigneten Höhlenbäume (spaltenförmige oder 
kleinere Höhlen, abstehende Borke, Zwieselrisse) vorhanden und wegen des relativ jungen 
Gehölzbestandes, vornehmlich Robinie, Eiche und Kiefer, auch nicht zu erwarten.  


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Braunes Langohr (Plecotus auritus) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Durch perspektivisch durchzuführende Gebäudesanierungsmaßnahmen kann es zu  Quartier-
verlusten kommen. Betriebsbedingte visuelle Effekte (z.B. Beleuchtung des Bunkers) können den 
Lebensraum des Braunen Langohres einschränken. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung bei Gebäudesanierungsmaßnahmen    


 ● fledermausfreundliche Außenbeleuchtung 


 ● Verzicht auf Beleuchtung im/am Bunker (Stall) 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Montage von Hangplätzen im Bunker (Stall)  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: 4 Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 
  


 Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 


  günstig X ungünstig - unzureichend     ungünstig - schlecht 


  


 Die Wasserfledermaus nutzt als Wochenstubenquartiere überwiegend Baumhöhlen. Die meisten 
Quartiere wurden im Stammbereich von Laubbäumen gefunden. Bevorzugt werden alte, nach 
oben ausgefaulte Spechthöhlen in vitalen Bäumen. Aber auch Stammrisse, Spalten, Astlöcher und 
Fledermauskästen werden bezogen (MESCHEDE & HELLER 2002, RIEGER 1996). Randständig 
gelegene Bäume werden häufiger genutzt (ARNOLD et al. 1998). Ein Wochenstubenverband kann 
durch regelmäßige Quartierwechsel im Jahresverlauf bis zu 40 Baumhöhlen aufsuchen, die in 
Abständen von bis zu 2,6 km voneinander auf Flächen von bis zu 5,3 km² verteilt sind (GEIGER & 
RUDOLPH 2004). 
Männchen bilden eigene Kolonien von bis zu 20, vereinzelt bis zu 200 Tieren (DIETZ et al. 2007). 
Männchenquartiere liegen neben Baumhöhlen nicht selten in Spalträumen von Brücken oder auch 
in unterirdischen Quartieren (insbesondere im Mai/Juni) (DEGN 1989, KALLASCH & LEHNERT 1995, 
ROER & SCHOBER 2001, DIETZ et al. 2007). 
Winternachweise werden fast ausschließlich in Höhlen, Stollen, Kellern, Bunkeranlagen und 
ähnlichen Räumlichkeiten erbracht, die frostfrei bleiben, eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen 
und störungsfrei sind. Die Tiere hängen frei an der Wand, kriechen in Spalten und Löcher oder 
verstecken sich im Geröll (ROER & SCHOBER 2001). Das Temperaturoptimum liegt während des 
Winterschlafs bei 4-8° C (URBANCZYK 1991). In einigen wenigen nordeuropäischen 
Winterquartieren, vor allem im Tiefland, gibt es große Winteransammlungen von mehreren 
tausend Tieren. Ein Teil dürfte aber in Baumhöhlen überwintern (DIETZ et al. 2007). 
Die Wasserfledermaus ist eine wanderfähige Art (ROER & SCHOBER 2001). Zwischen Sommer- und 
Winterquartier werden Distanzen bis 150 km zurückgelegt (HUTTERER et al. 2005).  
Die Jagdgebiete sind vornehmlich offene Wasserflächen, langsam fließende Bäche und kleinere 
Flüsse, gelegentlich und vor allem im Frühsommer auch wasserferne Stellen, wie z. B. 
Waldlichtungen (JONES & RAYNER 1988, SWIFT & RACEY 1983). Wobei im Sommer Weibchen in 
den temperaturbegünstigteren und meist gewässerreicheren Lagen dominieren (RUSSO 2002, 
ENCARNAÇÃO et al. 2005, SENIOR et al. 2005). Weibchen nutzen Jagdgebiete in einem 6-10 km-
Radius um das Quartier (ARNOLD et al. 1998), im Mittel in Entfernungen von 2,3 km (ENCARNAÇÃO 
et al. 2005). Männchen jagen dagegen im Mittel 3,7 km vom Quartier entfernt (ENCARNAÇÃO et al. 
2005). Einzeltiere können bis über 15 km ins Jagdgebiet zurücklegen.   


  


 Lokale Population: 
  


 Für den unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Uecker-Fluss mit Altarmen und 
uferbegleitendem Altbaumbestand (Entfernung ca. 200 m) sind Wasserfledermaus-
Sommervorkommen stark anzunehmen. Für ein unweit entferntes Ruinenfeld (gesprengte Bunker 
in ehem. Munitionsfabrik [Seewerk I]) sind regelmäßige Wintervorkommen belegt (BERG,  KAROSKE 
& SCHÜTT 2007).   
Möglich ist eine Überwinterung einzelner Individuen im Bunker. Eine individuenstarke 
Überwinterungsgruppe ist jedoch sehr unwahrscheinlich.   
Im Plangebiet sind keine als Quartier geeigneten Höhlenbäume vorhanden.  


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Betriebsbedingte visuelle Effekte (z.B. Beleuchtung des Bunkers) können den Lebensraum der 
Wasserfledermaus einschränken/zerstören. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Verzicht auf Beleuchtung im/am Bunker (Stall) 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Montage von Hangplätzen im Bunker (Stall)  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 3 Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 
  


 Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 


  günstig X ungünstig - unzureichend     ungünstig - schlecht 


  


 Es werden nahezu alle Waldtypen von Buchen- und Eichenwäldern bis hin zu reinen Nadelwäldern 
besiedelt (DIETZ et al. 2007). Im Sommer wählen Fransenfledermäuse ihre Quartiere sowohl in 
Wäldern als auch im Siedlungsbereich. Als Wochenstubenquartiere werden vor allem Baumhöhlen 
und Baumspalten, aber auch Fledermauskästen genutzt. Vereinzelt befinden sich Quartiere auch 
in und an Gebäuden z. B. in Dachstühlen oder in Hohlblocksteinen unverputzter Fassaden 
(MESCHEDE & HELLER 2002, DIETZ et al. 2007). Im Laufe eines Sommers kann ein 
Wochenstubenverband eine Vielzahl von Quartieren in einem Gebiet von bis zu 2 km² nutzen 
(SIEMERS et al. 1999, SMITH & RACEY 2005). So fanden SIEMERS et al. (1999) auf einer Fläche 
von 24,3 ha Wald 13 genutzte Quartiere. 
Die Überwinterung erfolgt in Höhlen, Stollen und Kellern, manchmal auch in oberirdischen 
Gebäuden (TRAPPMANN & BOYE 2004). Die Tiere sind in Spalten gezwängt oder verkriechen sich in 
Geröll, hängen aber auch frei. 
Fransenfledermäuse schwärmen vor allem im September und Oktober an Höhlen (PARSONS & 
JONES 2003, HAENSEL 2004, RIVERS et al. 2005). Dabei kommen Fransenfledermäuse aus einem 
sehr großen Gebiet von bis zu 4100 km² zusammen (PARSONS & JONES 2003). 
Die Fransenfledermaus ist eine meist ortstreue Art, zumindest ein Teil der Tiere führt aber auch 
kürzere Wanderungen durch (HUTTERER et al. 2005). Zwischen verschiedenen Teillebensräumen 
liegen selten Distanzen von über 40 km (HAENSEL 2004). Die längsten Überflüge betragen 266 km 
(Männchen) bzw. 327 km (Weibchen) (STEFFENS et al. 2004). 
Die Fransenfledermaus ist auf Grund ihrer geringen Ortungsrufreichweite nur schwer mit einem 
Detektor zu erfassen.   


  


 Lokale Population: 
  


 Für den unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Wald sind Fransenfledermaus-
Sommervorkommen stark anzunehmen. Für ein unweit entferntes Ruinenfeld (gesprengte Bunker 
in ehem. Munitionsfabrik [Seewerk I]) sind regelmäßige Wintervorkommen belegt (BERG,  KAROSKE 
& SCHÜTT 2007).   
Möglich ist eine Überwinterung einzelner Individuen im Bunker. Eine individuenstarke 
Überwinterungsgruppe ist jedoch sehr unwahrscheinlich.   
Im Plangebiet sind keine als Quartier geeigneten Höhlenbäume oder oberirdische 
Gebäudequartiere vorhanden.  


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Betriebsbedingte visuelle Effekte (z.B. Beleuchtung des Bunkers) können den Lebensraum der 
Fransenfledermaus einschränken/zerstören. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Verzicht auf Beleuchtung im/am Bunker (Stall) 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Montage von Hangplätzen im Bunker (Stall)  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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4.1.1.2 REPTILIEN  
 


Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 
 
Vorkommen der Zauneidechse sind für das Plangebiet bestätigt. Lokale Vorkommen der Schlingnatter 


werden auf Grund von bekannten Vorkommen in der Region (Sanddünengebiete der Ueckermünder 


Heide (GÜNTHER & VÖLKL 1996)), in Verbindung mit der im Plangebiet vorzufindenden Biotopstruktur, 


vermutet. Eidechsen (z. B. Zauneidechsen) stellen i. d. R. einen bedeutenden Anteil am Beutespektrum 


der Schlingnatter dar. 


 
Tab. 2:  Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell 


vorkommenden Reptilienarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 


 


deutscher Name 
 


 


wissenschaftlicher  
Name 


 


 


RL D 
 


 


RL M-V 
 


 


Vorkommen im Plangebiet 
 


Zauneidechse  Lacerta agilis 3 2 an mehreren Orten nachgewiesen  


Schlingnatter Coronella austriaca 3 1 
potenzielles Vorkommen aufgrund 
geeigneter Strukturen und Vorkommen 
von wichtigen Beutetieren  


 
RL D Rote Liste Deutschland und 


RL M-V Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 


 0 ausgestorben oder verschollen 


 1 vom Aussterben bedroht 


 2 stark gefährdet 


 3 gefährdet 


 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 


 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 


 V Arten der Vorwarnliste 


 D Daten defizitär 


 - nicht gefährdet 


 
Für diese beiden Tierarten ist im Einzelnen zu prüfen, ob die unter 4.1.1 aufgeführten Verbotstatbestände 


nach nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG einschlägig sind. 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 3 Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 


  


 Die Art ist ursprünglich ein Waldsteppenbewohner, wurde aber im Mittelalter erfolgreicher 
Kulturfolger. Günstige Habitate sind die unterschiedlichsten Ökotope, die generell 
wärmebegünstigt sein müssen: Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, 
Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen und lichte Nadelwälder, weiterhin 
Weinberge, extensiv genutzte Weiden und Wiesen, Eisenbahndämme, Wegränder, Ruderalfluren, 
Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen. Selbst in Parklandschaften, 
Friedhöfen und Gärten ist die Zauneidechse nicht unbekannt. (BISCHOFF 1988). 
Die Paarungszeit beginnt nach der Winterruhe im März/April. Der Rückzug der adulten Tiere in die 
Winterquartiere erfolgt in der Regel ab Anfang August (Männchen) bis maximal Mitte Oktober 
(Weibchen). Zur Eiablage ist die Zauneidechse an vegetationsfreie, möglichst sandige 
Bodenstellen angewiesen, wo die Eier vergraben werden. Der Hauptschlupf der Jungen findet im 
August/September statt (BLANKE 2004). Als Überwinterungsquartiere dienen frostfrei gelegene 
Hohlräume, wie Fels- und Erdspalten, verlassene Baue, aber auch selbstgegrabene Röhren. 
Die Art braucht in ihrem Lebensraum eine kleinräumige Mosaikstruktur aus Jagdhabitat, 
Tagesversteck und Nachtquartier, Sonnenplätzen, Eiablageplatz und Winterquartier. Die 
besiedelten Flächen haben eine sonnenexponierte Lage und ein lockeres, gut drainiertes Substrat. 
Die Art ist sehr mobil. Adulte wandern bis zu 4 km pro Jahr.  


  


 Lokale Population: 
  


 An der südexponierten Waldkante (Böschung) der nördlichen Plangebietsgrenze, auf der südlich 
des Allgemeinen Wohngebietes befindlichen Böschung (südliche Hanglage)sowie auf der 
Böschung (südwestliche und südöstliche Hanglage) der südlichen Grenze des Plangebietes und 
im Bereich des Steingartens zwischen den zwei kombinierten Wohn-und Werkstattgebäuden 
(ehem. Produktionshallen) konnten jeweils während der durchgeführten Flächenbegehungen 
regelmäßig Konzentrationen von Zauneidechsenvorkommen, d. h. jeweils mehrere Individuen,  
nachgewiesen werden. Die o. g. Flächen sind, im Gegensatz zu den restlichen Flächen des 
Plangebietes, geprägt durch eine sonnige Exposition in Verbindung mit einer niedrigen, schütteren 
Vegetation (Steingarten, Magerrasen, Erdwälle mit ruderaler Vegetation und abgelegtem 
Strauchschnitt). An den jeweiligen Standorten konnten bis zu 5 Individuen gleichzeitig angetroffen 
werden.  
Im unmittelbar nordöstlich an das Plangebiet angrenzenden Waldrandbereich 
(Waldlichtungscharakter) konnten auf abgelagerten Baumstämmen ebenfalls mehrere Individuen 
der Art festgestellt werden.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Das Pflanzen von Gehölzen im Bereich der nachgewiesenen Vorkommen kann durch 
zwangsläufig dadurch eintretende Vollbeschattung zur vollständigen Entwertung und damit zur 
Aufgabe des Lebensraumes führen. 
Durch bodenverbessernde Maßnahmen wie z.B. Düngung und / oder Auftrag von nährstoffreichen 
Substraten (Mutterboden) im Bereich der entsiegelten Produktionsflächen (ehem. Betonfläche) 
kann es zur vollständigen Zerstörung der lockeren Vegetation mit Magerrasencharakter und somit 
zur Entwertung des bereits besiedelten und potentiell zu besiedelnden Lebensraumes der 
Zauneidechse kommen. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Bauzeitenregelung Rückbau Betonflächen 


 ● Händische Beräumung von Ablagerungen   


 ● Verzicht Gehölzpflanzungen   


 ● Haltungsverzicht von freilaufenden Hauskatzen 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Herstellung und Pflege Magerrasen (ehem. Produktionsflächen)   


 ● Anlage von Lesesteinhaufen (Steinriegel)   


 ● Anlage von Totholzhaufen   
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Betriebsbedingte Störungen währen z.B. durch die Haltung von Hauskatzen möglich. Der 
extensive Weidebetrieb durch eine Kleingruppe Esel (4 Tiere) stellt hingegen keine 
Beeinträchtigung des Lebensraumes dar. Betriebsbedingte Störungen des Lebensraumes durch 
menschliche Aktivitäten (Freizeitnutzung, Lärm usw.) sind wegen der zu erwartenden geringen 
Intensität und der diesbezüglichen Sensibilität der Nutzer zu vernachlässigen. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Schlingnatter (Coronella austriaca) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 1 Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 


  


 Die Schlingnatter besiedelt ein breites Spektrum offener bis halboffener Lebensräume in 
sonnenexponierter bzw. wärmebegünstigter Lage, denen eine heterogene Vegetationsstruktur, ein 
oft kleinflächig verzahntes Biotopmosaik (Wechsel zwischen Offenland - Gebüsch - Waldrand) 
sowie wärmespeicherndes Substrat in Form von Felsen, Gesteinshalden, Mauern einschließlich 
Totholz oder offenem Torf zu eigen ist. Die Art besiedelt als Kulturfolger gerne Bahndämme und 
Deiche; auch verwilderte Gärten, Straßenböschungen und Bruchsteinmauern werden 
angenommen. 
Die Schlingnatter ist standorttreu hinsichtlich ihrer Sonnenplätze und Tagesverstecke. Der 
Aktionsradius eines Tieres kann aber 600–3.000 m2 betragen. Die Art ist ovovivipar, ist also nicht 
an Eiablageplätze gebunden.  


  


 Lokale Population: 
  


 Ein Nachweis der Schlingnatter im Plangebiet gelang nicht. Lokale Vorkommen der Schlingnatter 
können aufgrund von bekannten Vorkommen in der Region (Sanddünengebiete der Ueckermünder 
Heide (GÜNTHER & VÖLKL 1996)) im Plangebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auch das 
Vorkommen der Zauneidechse, die i. d. R. einen bedeutenden Anteil im Beutespektrum der 
Schlingnatter darstellt, spricht eher für eine gewisse Wahrscheinlichkeit von 
Schlingnattervorkommen.  
Nördlich des Plangebietes befindet sich eine weitläufige Bauschutt-Recycling-Anlage mit diversen 
Halden (ca. 500 m) sowie eine im extensiven Weidebetrieb genutzte, mit Bauschutt durchsetzte, 
reich strukturierte, halboffene Freifläche (ca. 150 m). Zumindest in den ruderalen Randbereichen 
ist hier ebenfalls vom Vorhandensein geeigneter Schlingnatter-Lebensräume auszugehen.    


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
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Schlingnatter (Coronella austriaca) 


Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 
 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Gefährdungsursachen im Plangebiet wie bei Zauneidechse. 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Bauzeitenregelung Rückbau Betonflächen 


 ● Händische Beräumung von Ablagerungen   


 ● Verzicht Gehölzpflanzungen   


 ● Haltungsverzicht von freilaufenden Hauskatzen 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Herstellung und Pflege Magerrasen (ehem. Produktionsflächen)   


 ● Anlage von Lesesteinhaufen (Steinriegel)  


 ● Anlage von Totholzhaufen   
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Störungsursachen im Plangebiet wie bei Zauneidechse. 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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4.1.1.3 KÄFER  
 


Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 
 
Vorkommen des Eremiten (Osmederma eremita) können im Plangebiet auf Grund des nicht vorhandenen 


Bestandes an geeigneten Gehölzen definitiv ausgeschlossen werden. 


 
 
 
4.2 BESTAND UND BETROFFENHEIT DER EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH ART. 1 


DER VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE 
 


Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. 


Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 


 
Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren 
oder ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  


 
 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  


 
 
Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten 
 
Tab. 3:  Bestandssituation der im Plangebiet nachgewiesenen europäischen Vogelarten mit Angaben zur 


Nutzung des Plangebietes  
 


 


deutscher Name 
 


 


wissenschaftlicher  
Name 


 


 


RL D 
(2008) 


 


 


RL M-V 
 


 


Vorkommen im Plangebiet 
 


Bachstelze Motacilla alba - - sicher brütend *1)  


Buchfink Fringilla coelebs - - wahrscheinlich brütend *2) 


Buntspecht Dendrocpos major - - wahrscheinlich brütend *2) 


Eisvogel Alcedo atthis - 3 sicher brütend *1)   


Feldlerche Alauda arvensis 3 - wahrscheinlich brütend *2) 


Fitis  Phylloscopus trochilus - - wahrscheinlich brütend *2) 


Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus - - sicher brütend *1)   


Goldammer Emberiza citrinella - - wahrscheinlich brütend *2) 


Grauschnäpper Muscicapa striata - - wahrscheinlich brütend *2) 
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Grünfink Carduelis chloris - - wahrscheinlich brütend *2) 


Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - - sicher brütend *1)   


Kohlmeise Parus major - - wahrscheinlich brütend *2) 


Kolkrabe Corvus corax - - Nahrungsgast *3)  


Kranich Grus grus - - Nahrungsgast *3)  


Kuckuck Cuculus canorus V - Nahrungsgast *3)  


Mehlschwalbe Delichon urbica V - sicher brütend *1)   


Nebelkrähe Corvus corone cornix - - Nahrungsgast *3)  


Pirol Oriolus oriolus V - wahrscheinlich brütend *2) 


Rauchschwalbe Hirundo rustica V - sicher brütend *1)   


Ringeltaube Columba palumbus - - Nahrungsgast *3)  


Rotkehlchen Erithacus rubecula - - wahrscheinlich brütend *2) 


Stieglitz Cardus carduelis - - wahrscheinlich brütend *2) 


Mäusebussard Buteo buteo - - Nahrungsgast *3)  


Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - wahrscheinlich brütend *2) 


Waldkauz Strix aluco - - wahrscheinlich brütend *2) 


Zilpzalp Phylloscopus collybita - - wahrscheinlich brütend *2) 


 
RL D Rote Liste Deutschland und 


RL M-V Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 


 0 ausgestorben oder verschollen 


 1 vom Aussterben bedroht 


 2 stark gefährdet 


 3 gefährdet 


 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 


 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 


 V Arten der Vorwarnliste 


 D Daten defizitär 


 - nicht gefährdet 


   


 fett streng geschützte Art  (§ 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG) 


   


Fußnote *1) im Plangebiet nachweislich brütend 


 *2) wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet brütend; Plangebiet =Teillebensraum (Revier) 


 *3) Nahrungsgast, Brut in der Nähe zum Plangebiet möglich 
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Gilde der Heckenbrüter z. B. Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Rotkehlchen (Erithacus rubecula)  
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: - Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 


  


 In Mitteleuropa ist die Mönchsgrasmücke, mit Ausnahme baum- und strauchloser Flächen und des 
Hochgebirges ab etwa 1500 Metern Höhe nahezu flächendeckend verbreitet. Die höchsten 
Dichten erreicht die Art in Auwäldern, feuchten Mischwäldern und schattigen Parkanlagen. 
Baumlose Strauchbestände werden gemieden. Sie hält sich außerhalb der Brutzeit oft in Beeren 
tragenden Gebüschen auf. Die Mönchgrasmücke brütet auch mitten in Großstädten in 
buschreichen und baumbestandenen Gärten und Parks. In der Auswahl des Brutreviers ist die 
Mönchsgrasmücke die vielseitigste Grasmücke Mitteleuropas. Bevorzugt werden halbschattige 
Stellen vor trockenen, offenen und sonnigen Flächen. Sie bevorzugt Laubhölzer gegenüber 
Nadelwald, kann jedoch örtlich auch verstärkt in immergrüner Vegetation, wie etwa Efeu, auftreten.  


  


 Lokale Population: 
  


 Ein direkter Brutnachweis im Plangebiet gelang nicht, jedoch wurde die Art regelmäßig und über 
die gesamte Untersuchungszeit hinweg rufend auch im Plangebiet angetroffen. Es ist 
wahrscheinlich, dass sich der Brutplatz außerhalb des Plangebietes befindet, das 
Untersuchungsgebiet aber einen regelmäßig genutzten Teillebensraum darstellt.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Es ist keine Schädigungen des Lebensraumes / Teillebensraumes zu erwarten, da keine 
Veränderung am vorhandenen Gehölzbestand geplant ist. 


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Gilde der Heckenbrüter z. B. Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Rotkehlchen (Erithacus rubecula) 
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Betriebsbedingte Störungen des Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten (Freizeitnutzung, 
Lärm usw.) sind wegen der zu erwartenden geringen Intensität und der diesbezüglichen 
Sensibilität der Nutzer zu vernachlässigen. 


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Gilde der Bodenbrüter z. B. Feldlerche (Alauda arvensis)  
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: - Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 


  


 Die Feldlerche bewohnt nicht zu feuchte, weiträumige Offenflächen mit niedriger und gerne 
lückenhafter Vegetation aus Gräsern und Kräutern. In Mitteleuropa ist sie weitgehend an 
landwirtschaftlich genutzte Flächen gebunden. Die Hauptbruthabitate sind gedüngte Wiesen, 
Weiden und Äcker, und Ackerränder sowie bewachsene Wege.  


  


 Lokale Population: 
  


 Ein direkter Brutnachweis im Plangebiet gelang nicht, jedoch wurde die Art regelmäßig und über 
die gesamte Untersuchungszeit hinweg rufend auch im Plangebiet angetroffen. Es ist 
wahrscheinlich, dass sich der Brutplatz außerhalb des Plangebietes befindet, das 
Untersuchungsgebiet aber einen regelmäßig genutzten Teillebensraum darstellt.  


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Durch Rückbaumaßnahmen (Beton-Produktionsfläche) während der Brutzeit kann es zu Gelege- 
und Jungtierverlusten kommen.  
Durch die Haltung freilaufender Hauskatzen kann es zu Jungtierverlusten und zur Aufgabe des 
Brutplatzes kommen.  


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Bauzeitenregelung Rückbau Betonflächen   


 ● Haltungsverzicht von freilaufenden Hauskatzen (Beutegreifer)   
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Herstellung und Pflege Magerrasen 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Wohnen mit Künstlerwerkstatt Hoppenwalde“ 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 


 31 


 
Gilde der Bodenbrüter z. B. Feldlerche (Alauda arvensis)  
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bebauungsplan Nr. 9/2006 „Wohnen mit Künstlerwerkstatt Hoppenwalde“ 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 


 32 


 
Gilde der Nischenbrüter z. B. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Bachstelze (Motacilla alba)  
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: - Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 


    Status: Brutvogel   


  


 Der Hausrotschwanz besiedelt als Primärhabitat Felsen und Blöcke mit offenem, weitgehend 
übersichtlichem Charakter ohne dichte Vegetation. Das Spektrum der besiedelten 
Sekundärhabitate ist außerordentlich breit, der Zusammenhang zu den Primärhabitaten ist zwar 
nicht in allen Fällen offensichtlich, bei näherer Betrachtung aber erkennbar. Ein Schlüsselfaktor 
dieser Lebensräume ist die Existenz zumindest einzelner übersichtlicher, kurzrasiger oder 
vegetationsarmer Bereiche, die bevorzugt bejagt werden. Bei der Wahl der Neststandorte ist der 
Hausrotschwanz ausgesprochen flexibel und störungsunempfindlich. Es gibt Sekundärhabitate 
inner- und außerhalb menschlicher Siedlungen. Beispiele sind Kiesgruben, Steinbrüche, von 
Stützmauern durchzogene Weinberge und praktisch alle Typen von Wohn-, Gewerbe- und 
Industrieanlagen. In Europa dürften Siedlungen mittlerweile 90 Prozent des Gesamtbestands 
beherbergen (LANDMANN 1996). 


  


 Lokale Population: 
  


 Im Plangebiet gehört der Hausrotschwanz zu den regelmäßig im Gebäudebestand brütenden 
Vogelarten. Der Niststandort liegt derzeit im Werkstattbereich des westlichen Gebäudes und wird 
von den Nutzern toleriert und gefördert.  


  


 X hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Durch Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand kann es zum Brutplatzverlust kommen.  
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung     
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Gilde der Nischenbrüter z. B. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Bachstelze (Motacilla alba)   
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Störungen des Lebens- und Brutraumes durch menschliche Aktivitäten (Wohnen, Freizeitnutzung, 
Lärm usw.) sind wegen der Gewöhnung der Art an die bestehende Nutzungsintensität und der 
diesbezüglichen Sensibilität der Nutzer zu vernachlässigen. 


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Gilde der Höhlenbrüter z. B. Buntspecht (Dendrocopos major)  
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: - Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 


  


 Der Buntspecht ist sowohl in Laub-, als auch in Nadelwäldern zu finden. Die Art kommt auch im 
menschlichen Siedelungsbereich vor, sofern dort Alleen, Windschutzstreifen oder kleine 
Baumgruppen vorhanden sind. Eichen- und Buchenmischwälder stellen den optimalen 
Lebensraum dar. Einförmige Fichtenreinbestände weisen hingegen nur geringe Spechtvorkommen 
auf. Im Winter bleiben Buntspechte in ihrem Lebensraum. 
Die Bruthöhlen zimmert der Buntspecht selbst und bevorzugt dazu entweder weiche Holzarten 
oder morsche alte Bäume. Er beginnt viele Höhlungen auszuarbeiten, vollendet jedoch nur eine 
einzige Bruthöhle.  


  


 Lokale Population: 
  


 Ein direkter Brutnachweis im Plangebiet gelang nicht, jedoch wurde die Art regelmäßig vor Ort 
angetroffen. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Brutplatz außerhalb des Plangebietes befindet, 
wobei das Untersuchungsgebiet einen regelmäßig genutzten Teillebensraum darstellt. 


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Es ist keine Schädigungen des Lebensraumes / Teillebensraumes zu erwarten, da keine 
Veränderung am vorhandenen Gehölz- bzw. Baumbestand geplant ist.  
Der im Plangebiet vorhandene Baumbestand besitzt bis dato noch keine hinreichende Qualität 
(Baumalter, Totholzanteil) zur Anlage einer Bruthöhle. Zudem wurden keine Baumhöhlen 
gefunden.     


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine     
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Gilde der Höhlenbrüter z. B. Buntspecht (Dendrocopos major)    
 


Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Störungen des Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten (Wohnen, Freizeitnutzung, Lärm 
usw.) sind nicht zu erwarten. 


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Waldkauz (Strix aluco)  
 


Europäische Vogelart nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: - Art im UG:  nachgewiesen X potentiell möglich 


  


 Obwohl der Waldkauz alte Laub- und Mischwälder bevorzugt, ist er auch häufig in Nadelwäldern 
und in der Kulturlandschaft anzutreffen. Beim Nistplatz handelt es sich meist um Baumhöhlen. 
Geeignete Brutplätze in Gebäuden oder künstliche Nisthöhlen werden ebenfalls angenommen. 
Bleibt er ungestört, brütet er auch in direkter Nähe zum Mensch. Waldkäuze sind ausgeprägte 
Standvögel, die ihr Revier auch im Winter nicht verlassen. 


  


 Lokale Population: 
  


 Ein direkter Brutnachweis im Plangebiet gelang nicht, jedoch wurden regelmäßig rufende 
Jungvögel verhört. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Brutplatz außerhalb des Plangebietes im 
angrenzenden Waldbestand befindet, wobei das Untersuchungsgebiet einen regelmäßig genutzten 
Teillebensraum darstellt. 


  


  hervorragend (A)  gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Es ist keine Schädigungen des Lebensraumes / Teillebensraumes zu erwarten, da keine 
Veränderung am vorhandenen Gehölz- bzw. Baumbestand geplant ist.  


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine     
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Waldkauz (Strix aluco)   
 


Europäische Vogelart nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Störungen des Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten (Wohnen, Freizeitnutzung, Lärm 
usw.) sind nicht zu erwarten. 


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Eisvogel    ((((Alcedo atthis))))  
 


Europäische Vogelart nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: 3 Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 


    Status: Brutvogel   


  


 Der Eisvogel lebt im Allgemeinen an mäßig schnell fließenden oder stehenden, klaren Gewässern 
mit Kleinfischbestand. Die Jagdgewässer sollten ein ausreichendes Angebot an Sitzwarten 
aufweisen und möglichst auch von Gehölzen gesäumt sein. Es werden Flüsse, Bäche, Seen und 
auch vom Menschen geschaffene Gewässer wie Altwässer, Tümpel, Gräben, Kanäle, 
Teichanlagen, Talsperren und Abgrabungen genutzt. Außerhalb der Brutzeit kann er sich sogar am 
Meer aufhalten.  
Als Brutplätze dienen Steilufer oder große Wurzelteller umgestürzter Bäume mit dicker Erdschicht. 
Auch vom Menschen geschaffene Hohlwege und Gruben werden genutzt. An einer lotrechten oder 
leicht nach vorn geneigten Steilwand aus Lehm oder festem Sand, die unbewachsen, trocken und 
frei von zu vielen Wurzeln sein sollte, wird meist im oberen Abschnitt der Steilwand eine Höhle 
gegraben. Die leicht ansteigende Nisthöhle besitzt einen Brutkessel am Ende und ist ca. 40 bis 80 
Zentimeter lang. Im weichen Sand sind Höhlenlängen von bis zu 100 Zentimetern möglich.  


  


 Lokale Population: 
  


 Im Plangebiet befindet sich ein Brutplatz der Art in einer senkrechten Betonwand eines ehemaligen 
Absetzbeckens. Der Brutplatz liegt in einem durch die Betonwand geführten und mit Erde (Lehm) 
verfüllten Rohr, ca. 1,5 Meter über dem Grund des Beckens.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Durch Verfüllung oder Umnutzung des Absetzbeckens kann der Brutplatz verloren gehen. Durch 
Aufwuchs von Weiden kann der derzeit freie Anflug zum Brutplatz zuwachsen und somit zur 
Aufgabe der Brutstätte führen.  


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ●  Ausschluss einer Nutzungsänderung oder/und Verfüllung beim Absetzbecken     
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Entfernung Gehölzaufwuchs im Absetzbecken  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Eisvogel    ((((Alcedo atthis))))   
 


Europäische Vogelart nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Störungen des Lebens- und Brutraumes durch menschliche Aktivitäten (Wohnen, Freizeitnutzung, 
Lärm usw.) sind nicht zu erwarten, da sich das Absetzbecken auf einer Weidefläche (Esel) befindet 
und dort keine anderweitigen menschlichen Nutzungsaktivitäten geplant sind.  


  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 X CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Mehlschwalbe    (Delichon urbica)  
 


Europäische Vogelart nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: V M-V: - Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 


    Status: Brutvogel   


  


 Im europäischen Verbreitungsgebiet ist die Mehlschwalbe überwiegend ein Kulturfolger, der die 
offene und besiedelte Kulturlandschaft als Lebensraum nutzt. 
Mehlschwalben sind Koloniebrüter. Die Nester sind gelegentlich so nahe aneinander gebaut, dass 
sie sich an ihrer Basis berühren. Kolonien bestehen meist aus vier bis fünf Nestern. Es sind aber 
auch Kolonien mit über tausend Nestern belegt. Ihr Nest bauen Mehlschwalben an senkrechten 
Wänden unter natürlichen oder künstlichen Überhängen. Sofern es bereits vorhandene Nester 
gibt, werden diese bevorzugt bezogen. Voraussetzung für den Nestbau ist, dass Baumaterial 
(Lehm) vorhanden ist, der unmittelbar an der Nistwand haftet. 


  


 Lokale Population: 
  


 Im Plangebiet befinden sich derzeit 5 genutzte Brutplätze unter dem Dachvorsprung des östlichen 
Gebäudes, wobei eine Reihe weiterer sich dort befindender Neststandorte derzeit aufgegeben 
sind.  


  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Bei einer möglichen Fassadensanierung können die Brutplätze zerstört werden.   
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● Gebäudekontrollen und ökologische Baubegleitung         
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Mehlschwalbe    (Delichon urbica)    
 


Europäische Vogelart nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


 X Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● siehe oben 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Rauchschwalbe    (Hirundo rustica)  
 


Europäische Vogelart nach VRL 
 


1 Grundinformationen 


  


 Rote-Liste Status Deutschland: V M-V: - Art im UG: X nachgewiesen  potentiell möglich 


    Status: Brutvogel   


  


 Die Rauchschwalbe lebt in der offenen Kulturlandschaft, wo es Bauernhöfe, Wiesen und Teiche 
gibt. Zum Brüten und für die Aufzucht der Jungen baut die Rauchschwalbe offene, schalenförmige 
Nester aus Schlammklümpchen und Stroh auf einen Mauervorsprung oder Balken an der Wand in 
Ställen oder Scheunen und anderen offenen Innenräumen. In früheren Jahrhunderten flogen sie 
vielfach durch die Öffnungen im Giebel ein und aus, durch die auch der Rauch des Herdfeuers 
abzog. So erhielten sie den Namen Rauchschwalben. Da sie exzellente Flieger sind, reicht ihnen 
zum Verlassen des Gebäudes ein Fenster in Kippstellung. Die Nester werden immer wieder 
benutzt. Im Jahr wird zwei- bis dreimal gebrütet. 


  


 Lokale Population: 
  


 Im Plangebiet befinden sich mehrere genutzte Brutplätze im Bunker (jetzt Eselstall).  
  


  hervorragend (A) X gut (B)                          mittel – schlecht (C) 
  
 


 


 2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Die Haltung von Großvieh am Brutplatz wirkt sich 
eher positiv auf die Besiedelung des Gebäudes durch diese Art aus.     


  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine         
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine  
  
  


 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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Rauchschwalbe    (Hirundo rustica)    
 


Europäische Vogelart nach VRL  
 


 2.2 Prognose der des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 


  


 siehe oben 
  


  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


  CEF-Maßnahmen erforderlich: 
  


 ● keine 
  
  


 Störungsverbot ist erfüllt:   ja                        X nein 
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4.3 BESTAND UND BETROFFENHEIT WEITERER STRENG GESCHÜTZTEN ARTEN, DIE 


KEINEN GEMEINSCHAFTLICHEN SCHUTZSTATUS AUFWEISEN 
 


4.3.1  Streng geschützte Tierarten ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus 
 
Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell 


vorkommenden streng geschützten Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-


Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, aufgeführt. 


 


- keine 


 
 
 
5  GUTACHTERLICHES FAZIT 
 
Durch das Vorhaben sind Tierarten des Anhang IV FFH-RL, sowie Europäische Vogelarten nach 


VRL betroffen.  


Durch die vorgeschlagenen Konflikt vermeidenden bzw. CEF-Maßnahmen ist es möglich nach-


haltige Beeinträchtigungen der kartierten Tiergruppen auszuschließen. 
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